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1 Allgemeines 

1.1 Anlass des Änderungsverfahrens zum Flächennutzungsplan 

Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Mergentheim (Bad 
Mergentheim ï Igersheim ï Assamstadt) hat am 09.04.2024 seinen Beschluss zur Aufstellung der 8. Än-
derung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Mergentheim vom 
01.04.2009 sowie die ergänzenden Beschlüsse vom 30.09.2010, 18.01.2012 und 16.10.2012 aufgehoben. 
Der Gemeinsame Ausschuss hat am 09.04.2024 den Aufstellungsbeschluss zur 8. Änderung des Flächen-
nutzungsplans gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) neu gefasst und Änderungen im Bereich der 
Stadt Bad Mergentheim und der Gemeinde Igersheim beschlossen sowie die Art der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB festgelegt. 

 
Die o.g. Aufstellungsbeschlüsse zur 8. Änderung waren zu einem Großteil überholt. Für einige dieser Pla-
nungsflächen wurden Bebauungspläne im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
aufgestellt, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind. Außerdem wurden Bebauungspläne im beschleu-
nigten Verfahren nach den §§ 13a und 13b BauGB aufgestellt.  
Das Verfahren zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde aufgrund dieses Sachverhalts mit Be-
schluss vom 09.04.2024 neu eingeleitet. In dieses neu eingeleitete Verfahren wurden ausschließlich Än-
derungen aufgenommen, für die bereits Bebauungsplanverfahren eingeleitet sind oder die besonders eil-
bedürftig sind. Es handelt sich überwiegend um Sonderbauflächen und in geringem Umfang um Gewerbe- 
/ Wohnbau- sowie gemischte Bauflächen. Weitere anstehende Anpassungen des Flächennutzungsplans 
sollen in einem gesonderten Änderungsverfahren vorgenommen werden. 
 
Der neu gefasste Aufstellungsbeschluss zur 8. Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Aufhebung 
der Aufstellungsbeschlüsse aus den Jahren 2009, 2010 und 2012 wurde in den Bekanntmachungsorganen 
der beteiligten Gemeinden am 02.08.2024 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
 

1.2 Plangebiet 

Der Geltungsbereich für die Flächennutzungsplanänderung der Stadt Bad Mergentheim, der Gemeinde 
Igersheim und der Gemeinde Assamstadt umfasst die drei Gemeindegebiete vollständig. Dazu zählen:  
 
 

1. Gemeinde Assamstadt 

2. Stadt Bad Mergentheim mit 13 Stadtteilen 

* Althausen     
 * Apfelbach 
* Dainbach  
* Edelfingen 
* Hachtel 
* Herbsthausen  
* Löffelstelzen 
* Markelsheim      
* Neunkirchen    
* Rengershausen 
 * Rot (mit Dörtel und Schönbühl)   
 * Stuppach (mit Lillstadt und Lustbrunn) 
* Wachbach 
 

3. Gemeinde Igersheim mit 4 Ortsteilen 

* Bernsfelden (mit Bowisen und Hagenhof) 
* Harthausen (mit Neubronn und Reckerstal) 
* Neuses  
* Simmringen    
    
 * die Weiler Reisfeld und Holzbronn sind Igersheim zugeordnet 
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Das Planungsgebiet grenzt an die Nachbargemeinden Boxberg, Lauda-Königshofen, Niederstetten, Wei-
kersheim, Wittighausen (alle Main-Tauber-Kreis), an Dörzbach, Krautheim und Mulfingen (Hohenlohekreis) 
sowie an die Marktgemeinden Bütthard (Verwaltungsgemeinschaft Giebelstadt) und Riedenheim (VG Röt-
tingen), jeweils Landkreis Würzburg an. 
 

1.3 Planwerk und Plangrundlage 

Die 8. Änderung des Flächennutzungsplanes besteht aus dem Lageplan mit den Blättern Nord und Süd im 
Maßstab 1:15.000. Als Kartengrundlage dienen die Daten der `Automatisierten Liegenschaftskarte´ (ALK) 
des Landesvermessungsamtes Baden-Württemberg (Stand 05/2025). Dem Flächennutzungsplan ist ent-
sprechend § 5 BauGB die vorliegende Begründung beigefügt. 
 

1.4 Wirksamer Flächennutzungsplan und Änderungen 

Der Flächennutzungsplan der VVG Bad Mergentheim stammt in der Grundfassung vom 18.10.1983 (Be-
kanntmachung 23.12.1983). Die digitalisierte Planfassung vom 15.11.2012, zuletzt berichtigt am 
22.05.2025, mit den Darstellungen der Grundfassung sowie den bisher erfolgten sieben Änderungen ist 

derzeit wirksam. Diese berichtigte Fassung dient als Grundlage für die 8. Änderung. 
  
 

1.4.1 Änderungen zum Flächennutzungsplan  

Â 1. Änderung zum Flächennutzungsplan, 30.11.1990   

Â 2. Änderung zum Flächennutzungsplan, 05.09.1992   

Â 3. Änderung zum Flächennutzungsplan, 04.04.1993   

Â 4. Änderung zum Flächennutzungsplan, 25.03.2000   

Â 5. Änderung zum Flächennutzungsplan, 25.03.2000   

Â 6. Änderung zum Flächennutzungsplan, 08.07.2006   

Â 7. Änderung zum Flächennutzungsplan, 08.07.2006   

 
 

1.4.2 Digitalisierung und Berichtigung 
Im Jahr 2012 wurde der Flächennutzungsplan digitalisiert. Die digitalisierte Fassung vom 15.11.2012 be-
rücksichtigt die Grundfassung einschließlich der 1. bis 7. Änderung des Flächennutzungsplans. 
 
Der Flächennutzungsplan in der aktualisierten Fassung vom 22.05.2025 wurde ohne formale Verfahrens-
schritte in folgenden Bereichen angepasst:  
 

Â aktuelle Liegenschaftskarte  

Â rechtsverbindliche Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch (Bebau-

ungspläne der Innenentwicklung) und  § 13b Baugesetzbuch (Einbeziehung von Außenbereichsflächen) auf-

gestellt wurden (Berichtigung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch) 

Â im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellten und nach § 10 Abs. 2 BauGB 

genehmigten rechtskräftigen Bebauungspläne 

Â Darstellung bisheriger Planungsflächen nach erfolgter Umsetzung als Bestandsflächen  

 
Die o.g. Anpassungen wurden in der aktualisierten Fassung vom 22.05.2025 eindeutig gekennzeichnet, 
nummeriert und sind zusätzlich mit Auflistungen dokumentiert. Die aktualisierte Fassung wurde am 04. Juli 
2025  in allen 3 beteiligten Gemeinden bekannt gemacht und umfasst folgende Inhalte: 
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A Berichtigung der Darstellungen des Flächennutzungsplans für die Flächen von Bebauungsplä-
nen, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a und § 13b BauGB aufgestellt wurden 
 
Die Flächen der Berichtigungen sind in magenta wie folgt dargestellt: 
 
 
Berichtigungen § 13a BauGB / § 13b BauGB Bad Mergentheim (M1 ï M7)  
 

1. Bebauungsplan ĂBreslauer StraÇe / Kºnigsberger StraÇe ï Erweiterung um Flst. Nr. 2708ñ, Kernstadt, Ä 13a 

Rechtskraft 17.03.2018, bebaut;   

Ÿ Wohnbauflªche anstelle priv. Gr¿nflªche  

 

2. Bebauungsplan ĂQuartier SeegartenstraÇe / Wachbacher StraÇeñ, Kernstadt (Urbanes Gebiet), Ä 13a; 

Rechtskraft 30.05.2020. bebaut  

Ÿ Bestandsflªche Gemischte Bauflªche anstelle Sonderbauflªche Einkauf 

  

3. Bebauungsplan ĂErlenbachwegñ, Kernstadt Ä 13a BauGB Rechtskraft 11.12.2010, erschlossen, bebaut,   

Ÿ Wohnbauflªche anstelle Sonderbauflªche Kur  
 

4. Bebauungsplan ĂZehlacker IIñ, Dainbach Ä 13b, Rechtskraft  16.07.2022, ErschlieÇung 2023  

Ÿ Wohnbauflªche anstelle Flªche Landwirtschaft  
 

5. Bebauungsplan ĂHohe  cker IVñ, Lºffelstelzen, Ä 13b, Rechtskraft 13.04.2019, erschlossen  

Ÿ Wohnbauflªche anstelle Sonderbauflªche Kur  
 

6. Bebauungsplan ĂMilchhªuserin IIñ, Rot, Ä 13b, Rechtskraft 20.10.2018, erschlossen, Ber¿cksichtigung der 

Abweichung Planbereich im Südosten   

Ÿ Wohnbauflªche anstelle Flªche Landwirtschaft  
  

7. Bebauungsplan ĂUntere Erle / D¿rre  cker ï Erweiterung um Flst. Nr. 874ñ, Wachbach Ä 13a, Rechtskraft 

27.10.2012, bebaut;   

Ÿ Wohnbauflªche anstelle Flªche Landwirtschaft  
 
Berichtigungen § 13a BauGB / § 13b BauGB Igersheim (I1 - I2)  
 

1. Bebauungsplan ĂHarthausen S¿d I, 3.  nderungñ, (Dorfgebiet), Rechtskraft BPlan Ä 13a BauGB 27.05.2016    

Ÿ Gemischte Bauflªche anstelle Gemeinbedarfsflªche / Gr¿nflªche  
 

2. Bebauungsplan ĂIgersheim West I + II BA, Erweiterung + 1.  nderungñ Rechtskraft BPlan Ä 13a BauGB 

11.11.2016   
Ÿ Wohnbauflªche anstelle Gr¿nflªche  

 
  
Berichtigungen § 13a BauGB / § 13b BauGB Assamstadt (A)  
 
Keine Berichtigungen §§ 13a / 13b 

 
 
 
B Nachvollzug von genehmigten und rechtskräftigen Bebauungsplänen im Parallelverfahren 
 
Die Flächen der Nachvollzüge sind in rot wie folgt dargestellt:  
 
Bad Mergentheim (M1 ï M5)  
 

1. ĂClemens-August-StraÇeñ, Kernstadt, erschlossen / bebaut Genehmigung RPS 03.11.2010, Rechtskraft 

27.11.2010   
Ÿ Wohnbauflªche anstelle geplanter Gr¿nflªche f¿r Friedhoferweiterung und gemischter Baufläche 
  



Begründung zur 8. Änderung des FNP der VVG Bad Mergentheim, Vorentwurf  

Seite 7 

2. ĂGewerbegebiet Max-Eyth-Straße I ï Teilªnderung im Bereich der Flst. Nr. 1604, 1605, 1611/4 und 1416ñ, 

Kernstadt, bebaut  Genehmigung RPS 30.08.2010, Rechtskraft 04.12.2010   
Ÿ Sonderbauflªche Einkauf anstelle Gewerbefläche  

 

3. ĂAn der KaiserstraÇeñ, Kernstadt, Genehmigung RPS 05.11.2013, Rechtskraft 15.02.2014  
Ÿ Wohnbauflªche anstelle privater Gr¿nflªche  

4. ĂSO Holzhackschnitzelheizkraftwerkñ, Kernstadt, bebaut Genehmigung RPS 04.08.2011, Rechtskraft 

10.09.2011  

Ÿ Sonderbaufläche HHKW anstelle Fläche Landwirtschaft   

 

5. ĂZehlackerñ, Dainbach, erschlossen / bebaut Genehmigung RPS 02.11.2010 Rechtskraft 27.11.2010  
Ÿ Wohnbauflªche anstelle Flªche Landwirtschaft 

   

Igersheim (I1 ï I4)  
 

1.  ĂErlenbachtalstraÇe Westñ, SO Klinik Flst. 3054, 3056, realisiert Genehmigung LRA 22.06.2017, Rechtskraft 

07.07.2017   
Ÿ Darstellung als Sonderbauflªche Klinik Bestand anstelle SO Erholung   
 

2. ĂHolz- und Maschinenhallen Lochenñ, Harthausen, bebaut) BPlan f¿r Flst. 138, 138/1 (alt)  Genehmigung. 

LRA 08.05.2018, Rechtskraft 25.05.2018  
Ÿ Darstellung als Sonderbauflªche Holz-/ Maschinenhallen (Flst. Nr. 138, 138/2/3/4 neu) Bestand anstelle 
Fläche Landwirtschaft / gemischte Baufläche 
 

3. Ă2.  nderung und Erweiterung Gewerbegebiet Neuseser Talñ; Igersheim) Genehmigung LRA 18.03.2014 

Rechtskraft 28.03.2014, bebaut;  Rechtskräftige Änderung Landschaftsschutzgebiet    
Ÿ Darstellung als Bestandsflªche Gewerbe- / Grünfläche anstelle Fläche Landwirtschaft  
 

4. Wohngebiet ĂSchwarze  ckerñ, Bernsfelden, bebaut Genehmigung LRA 07.03.2005, Rechtskraft 08.04.2005  
Ÿ Planungsflªche Wohnen als Bestandsflªche 

 
 
Assamstadt (A1 ï A4)  
 

1. ĂAm Mergentheimer Pfad IIñ, Flst. 9019, Genehmigung LRA 14.05.2018, Rechtskraft 03.08.2018, bereits rea-

lisiert,   
Ÿ Sonderbauflªche Einkauf / Nahversorgung / Grünfläche (Ausgleichsflächen) anstelle Fläche Landwirtschaft  
 

2.  ĂSeegr¿ndlein /Seewiesen IIIñ, Genehmigung LRA 28.03.2012; Rechtskraft 14.04.2012  
Ÿ Gewerbeflªche Bestand und Gr¿nflªche (Ausgleichsflªche, nºrdl. Teilflªche Flst. Nr. 8284) anstelle Fläche 
Landwirtschaft (Flst. Nr. 8357, 8357/1, 8357/2) und geplanter Gewerbefläche (südl. Teilflächen Flst. Nr. 8284)  
 

3. Sondergebiet Seniorenzentrum ĂAlte Bobstadter StraÇeñ, realisiert Genehmigung LRA 06.09.2012, Rechts-

kraft 29.09.2012;  
Ÿ Sonderbaufläche Seniorenzentrum / Grünfläche (Park) anstelle Fläche Landwirtschaft   
 

4. ĂGamberg IIñ, Genehmigung LRA 19.07.2017, Rechtskraft 04.08.2017, teilweise bebaut  
Ÿ Gewerbeflªche anstelle Flªche Landwirtschaft 

 
 
C Änderung von Planungsflächen in Bestandsflächen 
 
Die Flächen der Änderung in Bestandsflächen sind in blau wie folgt dargestellt:  
 
Bad Mergentheim (M1 ï M20)  
 

1. ĂBandhaus IVñ, Teil 1 + 2, Edelfingen, erschlossen / bebaut  
Ÿ Darstellung Planungsflªche als Bestandsflªche z 
 

2.  ĂHohe  cker II + IIIñ, Lºffelstelzen, erschlossen, bebaut  
Ÿ Planungsflªche als Bestandsflªche, ohne Anpassung an Geltungsbereiche  
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3. ĂIm Unteren Tor IIIñ, Dainbach bebaut  
Ÿ Planungsflªche als Bestandsflªche  
 

4. ĂGewerbegebiet Braunstallñ, Kernstadt, erschlossen, ¿berwiegend bebaut   
Ÿ Darstellung als Bestandsflªche, ohne Anpassung an Geltungsbereich   
 

5. Baugebiete ĂBoxberger StraÇeñ. und ĂSiebenwindenwegñ mit Ausnahme Flst. Nr. 2601/1 (ºstl. Siebenwinden-

weg), Kernstadt   
Ÿ Planungsflªchen als Bestandsflªchen  
 

6.  ĂS¿dumgehungñ, Kernstadt, realisiert  
Ÿ Geplante Trasse als Bestand, Abstufung ehemalige B 19 ber¿cksichtigen  
 

7. ĂAuenland IIIñ, Kernstadt, erschlossen  
Ÿ Planungsflªche als Bestandsflªche   
Ÿ ohne Anpassung an Geltungsbereich (s¿dºstliche Abgrenzung)  
 

8.  ĂStifterstraÇeñ, Kernstadt (s¿dl. Bahnlinie)  
Ÿ Darstellung als Bestandsflªchen Wohnbauflªchen + gemischte Bauflächen  
 

9.  ĂKirchberg-Siebenwinden III und IVñ, Neunkirchen, bebaut  
Ÿ Geltungsbereiche als Bestandsflªche  
 

10.  Sonderbauflªche ĂDiabetes-Dorfñ, Althausen, bebaut   
Ÿ Darstellung als Bestandsflªche 
  

11. ĂKlausenªcker IIIñ, Markelsheim, bebaut   
Ÿ Darstellung als Bestandsfläche  
 

12. Gewerbegebiet ĂHºfleñ, Markelsheim, bebaut   
Ÿ Darstellung als Bestandsflªche   
 

13. ĂFlurªckerñ (bebaut), Flurªcker II (erschlossen), Markelsheim   
Ÿ Darstellung als Bestandsflªche ohne Anpassung an Geltungsbereich 
 

14. ĂBlumenbergñ inkl. 1. Änderung, Stuppach (BPlan-Bereich) bebaut, aktuell Erschließung 3. BA   
Ÿ Geltungsbereiche als Bestandsflªche (Gewerbeflªche, Wohnbauflªche)  
Ÿ nºrdlicher Ackerblock auÇerhalb des Geltungsbereichs als Planungsflªche beibehalten  
 

15. ĂSchaufelberg Vñ, Wachbach, bebaut   
(gestrichen, da im gültigen FNP bereits als Bestandsfläche dargestellt)  
 

16. Geplante Sportplatzfläche Wachbach realisiert   
Ÿ Darstellung als Bestandsflªche  
 

17. ĂMaulgraben IIñ und ĂEulenbergñ, Hachtel, bebaut   
Ÿ Planungsflªchen als Bestandsflächen  
  

18. ĂBreite Egert / Gªssleñ, Rengershausen, bebaut   
Ÿ Geltungsbereich BPlan als Bestandsflªche  
 

19. Übernahme Konzentrationszone Windkraft aus wirksamem Teil-FNP  
(Gemarkungen Althausen und Dainbach) in Kartengrundlage   
 

20. Rebfläche Flst. Nr. 1038 (0,4 ha), Kernstadt, realisiert  genehmigt durch Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung am 23.06.2020   
Ÿ Weinberg Bestand   
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Igersheim (I1 ï I5)  
 

1. Parkplatz am Kaufland, Bestand (Baugenehmigung), Igersheim  
Ÿ Darstellung Planungsflªche SO Parkplatz als Bestandsfläche   
 

2. ĂTauberweg/ Lindenwegñ, Igersheim, Flst. 337/1-337/4 + 338 bereits bebaut  (Rechtskraft BPlan 09.07.1999)   
Ÿ Darstellung Planungsflªche Gemischte Bauflªche als Bestandsflªche  
 
 

3. Gewerbegebiet ĂLºffelsgraben IIIñ, Igersheim, Flst. 462 Tauberweg, bebaut  
Ÿ Darstellung als Bestandsflªche Gewerbe 
 

4. Flst. 3875 Weinbergsfläche, Igersheim, realisiert  (Neupflanzung Weinreben genehmigt durch Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung am 04.07.2016)   
Ÿ Weinberg Bestand   
 

5. Aufforstungsfläche Teilfläche Flst. 349, ca. 0,24 ha, Gewann Greisich, Harthausen, realisiert  Aufforstungs-
genehmigung vom 26.08.2013  
Ÿ Wald anstelle Flªche Landwirtschaft 

 
 
Assamstadt (A1 ï A2)  
 

1. BPlan ĂSeegr¿ndlein / Seewiesen IVñ BPlan rechtskrªftig 21.05.2011, bebaut (Flst. Nr. 8565) und BPlan ĂSee-

gr¿ndlein / Seewiesen IIñ Rechtskraft 16.11.1996 (nºrdl. Teilfl. Flst. Nr. 8411, Flst. Nr. 8411/1, 8585/1)   
Ÿ Darstellung Planungsflªchen Gewerbe als Bestandsflªche   
Hinweis: Unbeplantes Flst. Nr. 8606 verbleibt als Planungsfläche   
 

2. Bebauungsplan ĂSachsengartenñ, Rechtskraft 17.11.2001  
Ÿ Darstellung als Bestand ohne Änderung Bauflächen   
Hinweis: 1.  nderung Bebauungsplan ĂSachsengartenñ, erschlossen, teilweise bebaut, Rechtskraft 
23.04.2016  (BPlan gemäß § 13a BauGB, Nachverdichtung ohne Änderung des Planbereiches oder der Art 
der Nutzung)   
Ÿ Darstellung geplante Wohnbauflªche als Bestandsflªche 
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2 Inhalte 8. Änderung - Übersicht 

Die vorliegende 8. Änderung des Flächennutzungsplanes der VVG Bad Mergentheim beinhaltet:  
 
Stadt Bad Mergentheim  
 

Nr. Gemarkung Inhalt Bebauungsplanverfahren  

M 8.01 
Bad 
Mergentheim 

Sonderbaufläche Wildpark (Be-
stand und Erweiterung) 

Sondergebiet Wildpark 

M 8.02 
Bad 
Mergentheim 

Sonderbaufläche Klinik                     
(Caritas-Krankenhaus) 

Caritas-Krankenhaus, 2. Änderung und 
Erweiterung 

M 8.03 
Bad 
Mergentheim 

Sonderbaufläche Kur                                                                                        
(Projekt MediSpa) 

Sondergebiet MediSpa 

M 8.04 
Bad 
Mergentheim 

Gewerbefläche                           
ĂGewerbegebiet Ried IIñ 

Gewerbegebiet Ried II 

M 8.05.1 Neunkirchen 
Sonderbaufläche Solar                                          
Freiflächenphotovoltaik  

SO Freiflächenphotovoltaik Schnecken-
berg ï Teil I +II (noch nicht in Planung) 

M 8.05.2 Wachbach 
Sonderbaufläche Solar                                                          
Freiflächenphotovoltaik  

SO Freiflächenphotovoltaik Eschental 

M 8.05.3 Rot 
Sonderbaufläche Solar                                                       
Freiflächenphotovoltaik  

SO Freiflächenphotovoltaik Kreuz  

M 8.05.4  
Rot, Ortsteil 
Schönbühl 

Sonderbaufläche Solar                                                  
Freiflächenphotovoltaik  

SO Freiflächenphotovoltaik Weidenwie-
sen 

M 8.05.5  Herbsthausen 
Sonderbaufläche Solar                                                     
Freiflächenphotovoltaik  

SO Freiflächenphotovoltaik Furtwiesen 

M 8.05.6 Apfelbach 
Sonderbaufläche Solar                                                                
Freiflächenphotovoltaik 

SO Freiflächenphotovoltaik Sailberg ï 
Teil I +II(noch nicht in Planung) 

M 8.06 Wachbach 
Aufforstungsfläche 
ĂMergentheimer Holzñ 

Aufforstungsgenehmigung LRA Main-
Tauber-Kreis vom 06.10.2024 (ca. 2,7 ha) 

M 8.07 Lillstadt 
Aufhebung Konzentrationszone 
Windkraft aus der 7. Änderung 
des FNP 

 

M 8.08 Stuppach Sonderbaufläche ĂFeuerwehrñ Sondergebiet Feuerwehrhaus 
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Die Bebauungsplanverfahren befinden sich derzeit in folgendem Planungsstand:  

 
Á M 8.01: Sondergebiet Wildpark  

Á Bebauungsplanverfahren vor Abschluss 

Á M 8.02: Sonderbaufläche Klinik  

Á Abwägung Bebauungsplanentwurf (Auswertung Stellungnahmen) 
Á M 8.03: Sonderbaufläche Kur  

Á Bebauungsplanentwurf /Abwägung Vorentwurf (Auswertung Stellungnahmen) 

Á M 8.04: Gewerbegebiet Ried II 

Á Aufstellungsbeschluss gefasst am 15.12.2022 
Á M 8.05.1: Sonderbaufläche Freiflächenphotovoltaik Schneckenberg ï Teil I 

Á Abwägung Bebauungsplanvorentwurf 
Á M 8.05.2: Sonderbaufläche Freiflächenphotovoltaik Eschental  

Á Abwägung Vorentwurf 
Á M 8.05.3: Sonderbaufläche Freiflächenphotovoltaik Kreuz   

Á Grundsatzbeschluss Gemeinderat 21.12.2023 
Á M 8.05.4: Sonderbaufläche Freiflächenphotovoltaik Weidenwiesen  

Á Grundsatzbeschluss Gemeinderat am 21.12.2023 
Á M 8.05.5: Sonderbaufläche Freiflächenphotovoltaik Furtwiesen  

Á Vorentwurf 
Á M 8.05.6: Sonderbaufläche Freiflächenphotovoltaik Sailberg ï Teil I 

Á Vorentwurf  

Á M 8.06: Aufforstungsflªche ĂMergentheimer Holzñ  

Á Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat am 09.04.2024; Aufforstungsgenehmigung am 

06.10.2024 erteilt   

Á M8.08: Sonderbaufläche Feuerwehrhaus  

Á Abwägung zum Vorentwurf  
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Gemeinde Igersheim  
 

Nr. Gemarkung Inhalt Bebauungsplanverfahren 

I 8.01 Harthausen 
Sonderbaufläche                                                                 
Freiflächenphotovoltaik 

Solarpark Harthausen Bittenlehen 

I 8.02 Neuses 
Sonderbaufläche                                                             
Freiflächenphotovoltaik 

Solarpark Neuses Nassauer Höhe 

I 8.03 Igersheim 
Sonderbaufläche                                                          
Freiflächenphotovoltaik 

Solarpark Reisfelder Höhe 

I 8.04 Igersheim  
Änderung Sonderbaufläche Kur in ge-
mischte Baufläche (Erlenbachtalstraße) 

 

I 8.05 Harthausen Gewerbeflächen Wegäcker/Rotwiesen 
Gewerbegebiet Wegäcker/ Rotwie-
sen 

I 8.06 Igersheim 
Erweiterung Baugebiet Harthäuser 
Straße (Wohnbaufläche)  

1.Änderung und Erweiterung Hart-
häuser Straße 

 
Die Bebauungsplanverfahren befinden sich derzeit in folgendem Planungsstand:  
 

Á I 8.1: Solarpark Harthausen Bittenlehen  

Á Satzungsbeschluss 20.06.2024 

Á I 8.02: Solarpark Neuses Nassauer Höhe   

Á Satzungsbeschluss 20.02.2025 
Á I 8.03: Solarpark Reisfelder Höhe   

Á Bisher kein formeller Aufstellungsbeschluss gefasst 
Á I 8.05: Gewerbegebiet Wegäcker/Rotwiesen 

Á 2. Behördenbeteiligung hat stattgefunden  

Á I 8.06: Erweiterung Harthäuser Straße  

Á Aufstellungsbeschluss gefasst  

 
 
Im Gesamtbereich der Gemeinde Assamstadt gibt es derzeit keine eilbedürftigen Änderungsnotwendigkei-
ten. 
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3 Übergeordnete Planungen 

3.1 Landesentwicklungsplan 

Für die Ziele der Landesplanung, die in der 8. Änderung zum Flächennutzungsplan zu berücksichtigen 
sind, gilt der Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg der seit 21.08.2002 rechtsverbindlich ist 
und den Landesentwicklungsplan 1983 ablöste. 
 
Der Planungsraum zählt gemäß Landesentwicklungsplan zum Ländlichen Raum im engeren Sinne. Für 
den Ländlichen Raum im engeren Sinne sind folgende Grundsätze (G) und Ziele (Z) formuliert 
 
2.4.3 G Der Ländliche Raum im engeren Sinne ist so zu entwickeln, dass günstige Wohnstandortbedin-
gungen ressourcenschonend genutzt, ausreichende und attraktive Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versor-
gungsangebote in angemessener Nähe zum Wohnort bereitgehalten, der agrar- und wirtschaftsstrukturelle 
Wandel sozial verträglich bewältigt und großflächige, funktionsfähige Freiräume gesichert werden. 
 
2.4.3.1 G Die durch hohe Erholungs-, Freizeit- und Umweltqualität vielerorts gegebenen günstigen Wohn-
standortbedingungen sind zu sichern, für die weitere Siedlungsentwicklung Flächen sparend, orts- und 
landschaftsgerecht zu nutzen und im Standortwettbewerb als Vorteil gezielt einzusetzen. 
 
2.4.3.2 G Die Standortvoraussetzungen zur Erhaltung und Erweiterung des Arbeitsplatzangebots sind 
durch die Bereitstellung ausreichender Gewerbeflächen, die Sicherung angemessener Verkehrsanbindun-
gen, eine flächendeckende Erschließung mit leitungsgebundenen Energien und neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien und durch eine Stärkung der Technologiebasis zu verbessern. 
 
2.4.3.3 G Günstige Voraussetzungen für die Erholung und den Tourismus sollen genutzt und dafür erfor-
derliche Infrastrukturangebote bereitgestellt werden. 
 
2.4.3.4 G Auf eine wohnortnahe Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des täglichen und häu-
fig wiederkehrenden Bedarfs ist hinzuwirken. 
 
2.4.3.5 Z Die Land- und die Forstwirtschaft sollen als leistungsfähige Wirtschaftszweige so fortentwickelt 
werden, dass sie für den Wettbewerb gestärkt werden und ihre Funktionen für die Ernährungs- und Roh-
stoffsicherung sowie ihre naturschutzrelevanten und landschaftspflegerischen Aufgaben auf Dauer erfüllen 
können. 
 
2.4.3.6 Z Zum Schutz der ökologischen Ressourcen, für Zwecke der Erholung und für land- und forstwirt-
schaftliche Nutzungen sind ausreichend Freiräume zu sichern. 
 
2.4.3.7 G Großflächige Freiräume sollen als Grundlage für eine leistungsfähige und ihre Funktionen erfül-
lende Land- und Forstwirtschaft erhalten werden; Flächen mit land- oder forstwirtschaftlich gut geeigneten 
Böden sind zu sichern. 
 
2.4.3.8 G Ökologisch bedeutsame Teile von Freiräumen sind vor Beeinträchtigungen zu schützen und in 
ökologisch wirksamen, großräumig übergreifenden Zusammenhängen zu sichern. 
 
2.4.3.9 G Teile von Freiräumen, die für Naherholung, Freizeit und Tourismus besonders geeignet sind, 
sollen in ihrer landschaftlichen Attraktivität bewahrt und im Freizeit- und Erholungswert verbessert werden.  
 
Im Jahr 2021 wurde mit der Erstellung eines neuen Landesentwicklungsplanes begonnen, um die aktuellen 
Herausforderungen, wie bspw. Klimaschutz, Mobilität, Wohnraumversorgung und Digitalisierung, gemein-
sam und integriert anzugehen. 
   
Eckpunktepapier zum neuen Landesentwicklungsplan 
Im Dezember 2023 hat das Land Baden-Württemberg ein Eckpunktepapier zum neuen Landesentwick-
lungsplan auf den Weg gebracht. Mit dem neuen LEP soll ein modernes Kursbuch für Baden-Württemberg 
entstehen, das den gestiegenen Anforderungen an die räumliche Planung gerecht wird und die Leitplanken 
für die Gestaltung des Raums von morgen so ausrichtet, dass Entwicklungschancen nutzbar gemacht und 
erkennbare Risiken minimiert werden. 
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Folgende Inhalte aus dem Eckpunktepapier stärken die mit der 8. Änderung einhergehenden Flächenaus-
weisungen: 

Â Für eine stabile und souveräne Energieversorgung steht der beschleunigte Ausbau erneuerbarer 

Energien an erster Stelle. Die Sicherung von Flªchen f¿r Windenergie und Freiþªchenphotovoltaik 

sind in den Regionalplänen relevant. 

Â Sicherung der Heilbäder und Kurorte zur Stärkung des Gesundheitstourismus 

Â Sicherung zukunftsfähiger und krisensicherer Industrie- und Gewerbestandorte 
 
 

3.2 Regionalplan Heilbronn-Franken  

Für die Ziele der Regionalplanung gilt der Regionalplan 2020 des Regionalverbandes Heilbronn-Franken 
vom 03. Juli 2006.  
 

Allgemeine Ziele des Regionalplanes 
1) Die Region Heilbronn-Franken soll durch Innovationen und Vernetzung zu einer zukunftsfähigen 

Region nachhaltig entwickelt werden.  
2) Durch leistungsfähige Zentren und hohe Mobilität soll die erreichte Lebensqualität in der Region in 

den Bereichen Wohnen, Arbeit, Versorgung und Freizeit gesichert werden, die Mobilität ist dabei 
umweltfreundlich zu entwickeln.  

3) Wirtschaft und Gesellschaft der Region müssen sich weiterhin im globalen Wettbewerb bewähren. 
Innovationen und Kooperationen sollen die Dynamik der Region erhöhen, die weitere Arbeitsplätze 
schafft und sozialen Frieden sichert. Die Qualifizierung durch Aus- und Weiterbildung bleibt zent-
rales Anliegen der Region.  

4) Die Vielfalt an Kultur, Bildung, Freizeit und Sport in der Region ist mehr zu vernetzen und soll durch 
Großveranstaltungen (»events«) stärker akzentuiert werden.  

5) Natur und Umwelt der Region sollen als gesunder und charakteristischer Lebensraum für die Men-
schen sowie für die Tier- und Pflanzenwelt nachhaltig entwickelt werden. In der Region Heilbronn-
Franken ist die verantwortungsbewusste Energienutzung zu fördern.  

6) Eine möglichst umweltverträgliche Endenergiegewinnung, u.a. durch regenerative Energie, ist an-
zustreben. Der Einsatz regenerativer Energien, z.B. der Sonnenenergie und energiespeichernden 
nachwachsenden Rohstoffen, ist sinnvoll zu fördern. 

7) Die markanten landschaftlichen Strukturen wie (é) die Flusslandschaften von Neckar, Main, Ko-
cher, Jagst und Tauber sowie die hochwertigen Weinbaugebiete in deren Umfeld sollen als Leitli-
nien der Kulturlandschaft bewahrt und weiterentwickelt werden. Regional ist der imagefördernde 
Umgang mit dem Thema «Energie» positiv aufzunehmen.  
 

2.2 Entwicklungsachsen 
G (1) Die Entwicklungsachsen sollen das System der Zentralen Orte ergänzen und als Grundgerüst leis-
tungsfähiger, gebündelter Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur zu einer ausgewogenen Raumentwick-
lung im Sinne einer punktaxialen Entwicklung beitragen sowie den Leistungsaustausch innerhalb des Lan-
des und der Region fördern. 
Der Verwaltungsraum der VVG Bad Mergentheim liegt an der Landesentwicklungsachse (Ellwangen) ï 
Crailsheim ï Rot am See ï Blaufelden / Schrozberg ï Niederstetten ï Weikersheim ï Bad Mergentheim ï 
Lauda-Königshofen ï Tauberbischofsheim ï Wertheim ï (Marktheidenfeld / Lohr). Bad Mergentheim ist als 
Mittelzentrum dargestellt. Im Zuge der Fortschreibung des LEP soll die Regionale Entwicklungsachse 
Waldenburg / Kupferzell ï Künzelsau / Ingelfingen ï Krautheim / Dörzbach ï Bad Mergentheim (siehe 
Plansatz 2.2.2) als Landesentwicklungsachse hinzugefügt werden. 
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Abbildung 1: Auszug aus der Strukturkarte des Regionalplans (Quelle: Regionalverband Heilbronn-Franken) 

 
Raumstruktur 
Alle Gemeinden der VVG sind insgesamt durch eine kleinteilige und differenzierte Raumstruktur geprägt. 
Bad Mergentheim kommt als Mittelzentrum eine zentrale Rolle zu. Mit dem Drillberg befindet sich hier ein 
Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen. Der Kernort Bad Mergentheim ist 
als Vorranggebiet dargestellt, in welchem sich die Siedlungstätigkeit über die Eigenentwicklung hinaus ver-
stärkt vollziehen soll, dargestellt. Der Ostrand der Stadt ist ein Schwerpunkt des Wohnungsbaus.  
Der Kernort Igersheim ist ebenfalls ein Vorranggebiet für die Siedlungstätigkeit über die Eigenentwicklung 
hinaus. Im Igersheimer Ortsteil Harthausen soll sich zur Erhaltung der längerfristigen Tragfähigkeit der 
regionalen Siedlungsstruktur die Siedlungstätigkeit über die Eigenentwicklung hinaus verstärkt vollziehen. 
In diesen Vorranggebieten sind andere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlossen, soweit sie mit einer 
verstärkten Siedlungsentwicklung nicht vereinbar sind. Harthausen ist ebenso als Schwerpunkt für Indust-
rie, Gewerbe und Dienstleistungen festgelegt.  
Bad Mergentheim ist darüber hinaus Standort für zentren- als auch nicht-zentrenrelevante Einzelhandels-
großprojekte.  
 
Regionale Freiraumstruktur  
Das Mittlere Taubertal durchzieht ein Regionaler Grünzug, der in stärker verdichteten Räumen und Gebie-
ten mit starken Nutzungskonflikten als Teil eines leistungsfähigen regionalen Freiraumverbunds als Vor-
ranggebiet festgelegt ist. Die Grünzäsuren zwischen Bad Mergentheim und Igersheim sowie Igersheim und 
Markelsheim ergänzen den Regionalen Grünzug.   
Das Gebiet der VVG ist darüber hinaus in Teilbereichen von Vorranggebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege geprägt. Diese befinden sich um Wachbach und Apfelbach sowie bei Dainbach und südlich 
von Assamstadt und sind durch eine im regionalen Vergleich besonders großflächige Ausstattung mit Arten 
oder Lebensräumen gekennzeichnet.  
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft weisen besonders günstige Voraussetzungen für 
eine wirtschaftliche und ressourcenschonende Produktion auf. Ein Vorranggebiet für Landwirtschaft befin-
det sich um den Igersheimer Ortsteil Bowiesen. Im VVG-Gebiet sind ansonsten einige Vorbehaltsgebiete 
für Landwirtschaft vorhanden. Vorranggebiete für Forstwirtschaft sollen vorrangig für eine waldbauliche 
Nutzung und die Erfüllung standortgebundener, wichtiger ökologischer und gesellschaftlicher Funktionen 
in ihrem Bestand gesichert und erhalten werden. Vorranggebiet für Forstwirtschaft sind im südöstlichen 
und südlichen Gebiet der VVG um Assamstadt, bei Rengershausen sowie Rot und Herbsthausen als auch 
bei Reisfeld sowie nördlich von Harthausen. Der jeweilige Schutzzweck hat in diesen Gebieten Vorrang vor 
anderen Nutzungen. Große Teile der drei Verwaltungseinheiten sind zudem als Vorbehaltsgebiet für Erho-
lung erfasst.  
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Im VVG-Gebiet liegen die folgenden festgesetzten Wasserschutzgebiete (ganz oder teilweise):  

Â GEM. WSG Bad Mergentheim (4.070,64 ha)  
Â Gem. WSG Althausen (583,97 ha)  

Â WSG Neunkirchen (440,46 ha) 

Â WSG Kies, Bad Mergentheim (144,04 ha)  

Â WSG Esel, Markelsheim (365,25 ha)  

Â WSG Lochbachtal, Markelsheim (35,53 ha)  

Â WSG Edelfingen (230,72 ha) 

Â Gem. WSG Löffelstelzen (470,66 ha) 

Â WSG Löffelsgraben, Igersheim (864,75 ha)  
 
Darüber hinaus das fachtechnisch abgegrenzte Wasserschutzgebiet:  

Â WSG Taufstein Bad Mergentheim (474,94 ha)  
 
Regionale Infrastruktur  
Die Südumgehung für Bad Mergentheim an der B 19 ist als Vorranggebiet für den Aus- und Neubau im 
regionalbedeutsamen Straßennetz vermerkt.  
Die regionalbedeutsamen Radwege Nr. 32 und 37 verlaufen durch die Gemeinden.  
 
Die Ziele und Grundsätze zur Energieversorgung werden separat im folgenden Kapitel behandelt.  
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Abbildung 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans(Quelle: Regionalverband Heilbronn-Franken) 

 

4 Übergeordnete Gesetze und Planungen zu Erneuerbaren Energien 

4.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023)  

Das Ziel gemäß §1 EEG lautet Ă(1) (é) insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes die 
Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die vollständig auf er-
neuerbaren Energien beruht.  
(2) Zur Erreichung des Ziels nach Absatz 1 soll der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 
am Bruttostromverbrauch im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der deutschen 
ausschließlichen Wirtschaftszone (Bundesgebiet) auf mindestens 80 Prozent im Jahr 2030 gesteigert wer-
den.  
(3) Der für die Erreichung des Ziels nach Absatz 2 erforderliche Ausbau der erneuerbaren Energien soll 
stetig, kosteneffizient, umweltvertrªglich und netzvertrªglich erfolgen.ñ  

 
Nach §2 EEG liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen 
im überragenden, öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Bis die Stromerzeugung 
im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang 
in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Dies ist entscheidend, um 
das Tempo von Planungs- und Genehmigungsverfahren deutlich zu erhöhen.  
 

4.2 Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg (LEP)  

Der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg aus dem Jahr 2002 enthält die folgenden Ziele und 
Grundsätze in Bezug auf Erneuerbare Energien.  
 
4.2 Energieversorgung  
4.2.2 (Z) ĂZur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen sparsamen Verbrauch fossiler 
Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie auf den Einsatz moderner Anlagen 
und Technologien mit hohem Wirkungsgrad hinzuwirken. Eine umweltverträgliche Energiegewinnung, eine 
preisgünstige und umweltgerechte Versorgung der Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen Voraus-
setzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sind sicherzustellen.ñ    
 
4.2.5 (G) ĂF¿r die Stromerzeugung sollen verstªrkt regenerierbare Energien wie Wasserkraft, Windkraft 
und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie die Erdwärme genutzt werden. Der Einsatz moderner, 
leistungsstarker Technologien zur Nutzung regenerierbarer Energien soll gefºrdert werden.ñ 
 

4.3 Klimaschutz- u. Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) 

Unter Berücksichtigung der internationalen, europäischen und nationalen Klimaschutzziele und -maßnah-
men sollen die Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg laut § 10 KlimaG BW bis zum Jahr 2030 
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um 65 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 reduziert werden. Bis zum Jahr 2040 wird die Netto-Treib-
hausgasneutralität angestrebt.  
 
Gemäß der Klima-Rangfolge in § 3 Abs. 1 KlimaG BW kommt bei der Verwirklichung der Klimaschutzziele 
der Energieeinsparung, der effizienten Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie 
sowie dem Ausbau erneuerbarer Energien besondere Bedeutung zu. Ebenso kommt der öffentlichen Hand 
nach §5 KlimaG beim Klimaschutz und der Klimawandelanpassung eine allgemeine Vorbildfunktion inner-
halb der kommunalen Daseinsvorsorge zu. Kommunen müssen im Rahmen ihrer Kompetenz die Errei-
chung der Klimaschutzziele aktiv unterstützen. Gemäß §7 KlimaG BW hat die öffentliche Hand im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit bei Planungen und Entscheidungen den Zweck dieses Gesetzes und die zu seiner Er-
füllung beschlossenen Ziele bestmöglich zu berücksichtigen. Dazu zählt u.a. die Ausweisung geeigneter 
Flächen für erneuerbare Energien. Zur Verwirklichung dieses öffentlichen Belangs sollen deshalb die in 
dieser Änderung des Flächennutzungsplans ausgewiesenen neun Freiflächenphotovoltaikanlagen im Ge-
biet der Verwaltungsgemeinschaft ermöglicht werden. 
 
Zur Abdeckung der energiewirtschaftlichen Ausbaubedarfe und zur Erreichung der Klimaschutzziele für 
Baden-Württemberg soll die Flächenverfügbarkeit für Erneuerbare-Energien-Anlagen sichergestellt wer-
den (§ 19 KlimaG). Für Windkraftanlagen sind dabei 1,8% der jeweiligen Regionsfläche als verbindliche 
regionale Teilflächenziele für die Träger der Regionalplanung festgelegt (§ 20 KlimaG BW). Für Freiflä-
chenphotovoltaikanlagen ist folgende Landesvorgabe in § 21 geregelt:  
ĂIn den Regionalplªnen sollen Gebiete in einer GrºÇenordnung von mindestens 0,2 Prozent der jeweiligen 
Regionsfläche nach Anlage 2 für die Nutzung von Photovoltaik auf Freiflächen festgelegt werden (Grund-
satz der Raumordnung). Die zur Erreichung dieses Flächenziels notwendigen Teilpläne und sonstigen Än-
derungen eines Regionalplans sollen bis spªtestens 30. September 2025 als Satzung festgestellt werden.ñ  
 

4.4 Freiflächenöffnungsverordnung (FFÖ-VO) 

Mit der Verabschiedung der Freiflächenöffnungsverordnung (FFÖ-VO) am 7. März 2017 hat das Land Ba-
den-Württemberg von einer Länderöffnungsklausel der EEG-Novelle 2017 Gebrauch gemacht und die Flä-
chenkulisse für Solarparks um `benachteiligte Gebiete´ nach §3 Nr. 7 EEG 2017 auf Acker- und Grünland-
flächen erweitert. Diese Flächen sind für die Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen besonders ge-
eignet.  
 

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=PhotFFA%C3%96V+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
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Abbildung 3: Benachteiligte Gebiete, Quelle: LUBW (2025) 
 
Rund zwei Drittel der Acker- und Grünlandflächen im Land, insgesamt 900.000 Hektar, liegen in benach-
teiligten Gebieten und werden durch die Verordnung grundsätzlich für Photovoltaikanlagen geöffnet. Um 
einen zusätzlichen Flächendruck durch Solarparks zu vermeiden, sieht die FFÖ-VO eine landesspezifische 
Zuschlagsgrenze in Höhe von 500 Megawatt zu installierender Leistung pro Kalenderjahr vor. Dies ent-
spricht einer Flächengröße von etwa 600 Hektar. Die Freiflächenöffnungsverordnung hat außerdem zum 
Ziel, beim Ausbau der Photovoltaik die Belange der Landwirtschaft sowie des Natur- und Landschafts-
schutzes zu bewahren, indem besonders geeignete landwirtschaftliche Nutzflächen, auch hinsichtlich der 
Einstufung der Leistungsfähigkeit der Böden und in Bezug auf die wirtschaftliche Bedeutung für landwirt-
schaftliche Betriebe, als auch für den Natur- und Landschaftsschutz bedeutsame Flächen möglichst ge-
schont werden. 
 
Die Gesamtgemarkung der Stadt Bad Mergentheim liegt im benachteiligten Gebiet nach EEG. Die 
Gemarkungen Igersheim und Neuses liegen ebenfalls vollständig im benachteiligten Gebiet, Harthausen, 
Bernsfelden, Simmringen nicht (vgl. Plan). Assamstadt liegt ebenfalls nicht im benachteiligten Gebiet. 
 

4.5 Regionalplan Heilbronn-Franken  

Die folgenden Grundsätze zu Erneuerbaren Energien sind im Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 defi-
niert:   
 
4.2.1 Grundsätze zum Einsatz von Energie   
G (1) Energieerzeugung und -verbrauch in der Region Heilbronn-Franken sind an den längerfristigen Ziel-
setzungen der Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit auszurichten.  
G (2) Der Einsatz von Energie in der Stromerzeugung, bei der Wärmeerzeugung von Privathaushalten und 
Industrie sowie im Verkehr ist am Ziel einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch fossile Energieträger 
zu orientieren.   
N (3) Die Energieversorgung ist so ausbauen, dass ein ausgewogenes, bedarfsgerechtes und langfristig 
gesichertes Energieangebot zur Verfügung steht. Auch kleinere regionale Energiequellen sind zu nutzen.  
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N (4) Eine umweltverträgliche Energiegewinnung mit schonender Nutzung der natürlichen Ressourcen und 
geringer Umweltbelastung sowie eine preisgünstige Versorgung der Bevölkerung mit geringer Umweltbe-
lastung beim Energieverbrauch sind sicherzustellen.   
N (5) Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen vielfältigen Energieträgermix mit 
sparsamem Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie einem 
Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit hohem Wirkungsgrad hinzuwirken.  
 
4.2.2 Strom- und Wärmeversorgung  
4.2.2.1 Allgemeine Anforderungen  
N (3) Für die Stromerzeugung sind verstärkt regenerative Energien (Wasserkraft, Windkraft, Solarenergie,  
Biomasse, Biogas, Holz, Erdwärme) zu nutzen. Der Einsatz moderner, leistungsstarker Technologien zur 
Nutzung regenerativer Energien ist unter Einbeziehung von Lastmanagementmodellen zu fördern.  
4.2.3 Räumliche Steuerung regenerativer Energien außerhalb von Siedlungsflächen   
4.2.3.1 Grundsätze der räumlichen Steuerung   
G (1) ĂSoweit bei der Nutzung regenerativer Energien wesentliche Beeintrªchtigungen vor allem der Na-
turfaktoren, der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung und des Landschaftsbildes aufgrund einer Häufung 
von regionalbedeutsamen Anlagen oder aufgrund einer teilräumlichen Nutzungsintensivierung außerhalb 
von Siedlungsflächen zu erwarten sind, ist unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Förderung des Ein-
satzes regenerativer Energien die Erarbeitung regionaler Konzepte zur räumlichen Steuerung vor dem 
Hintergrund der optimierten Einbindung in die regionalen energiewirtschaftlichen Strukturen zu pr¿fen.ñ   
 
Regionale Planungsoffensive   
Am 21.10.2022 wurden die Aufstellungsbeschlüsse für die Teilfortschreibungen `Windkraft´ und `Solar-
energie´ des Regionalplanes Heilbronn-Franken 2020 gefasst. Die Planungsoffensive dient der Umsetzung 
des Landesflächenziels von 2% sowie des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) des Bundes. 
Das Ziel ist es, durch regionalplanerische Ausweisungen von Vorbehalts- und Vorranggebieten sowie durch 
Einfügen von Ausnahmetatbeständen in bestehende Plansätze, den Ausbau der Windenergie, der Freiflä-
chenphotovoltaik sowie der Solarthermie deutlich zu beschleunigen und dadurch eine langfristig sichere 
und klimaneutrale Energieversorgung der Region zu erreichen.  
 
Die Regionalverbände haben das vom Land gesetzte Mindestziel von 0,2% der Regionsfläche für Freiflä-
chenphotovoltaik bis zum 30.09.2025 im Regionalplan räumlich konkret festzulegen. Für die Region Heil-
bronn-Franken bedeutet dies 953 ha als Vorbehaltsgebiete für regionalbedeutsame Photovoltaikanlagen  
auszuweisen. Die Teilfortschreibung Solarenergie beinhaltet die Fläche Solarpark Neuses Nassauer Höhe, 
die Gegenstand der 8. Änderung ist. Das Beteiligungsverfahren zur Teilfortschreibung Solarenergie, die im 
Juli 2024, startete, ist mittlerweile abgeschlossen.   
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5 Flächenbilanz - Plausibilitätsprüfung 

Entsprechend der Vorgabe des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg vom 
15.02.2017 ist bei Flächenneuausweisungen in Flächennutzungsplänen nach § 5 BauGB der geplante Be-
darf an Wohnbauflächen und Gewerbebauflächen durch eine Plausibilitätsprüfung nach den §§ 1 Abs. 4 
BauGB, 1 Abs. 5 BauGB und 1a Abs. 2 BauGB sowie auf Basis von Daten und Angaben der Gemeinden 
darzustellen. 
Die dazu notwendigen Kriterien sind in der Vorgabe des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur aufge-
führt. 
 

Rechtsgrundlagen: 
Der Maßstab der Prüfung beruht auf den Vorgaben des Baugesetzbuches, insbesondere 

¶ § 1 Abs. 4 BauGB - Anpassungspflicht der Planung an die Ziele der Raumordnung, insbeson-
dere Plansatz 3.1.9 LEP (Z) 

¶ § 1 Abs. 5 BauGB ï Planungsleitlinien sollen u.a. die nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen, die Sicherung einer menschenwürdigen 
Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen einschließlich der Verantwortung für Klima-
schutz und Klimaanpassung sein. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. 

¶ §1a Abs. 2 BauGB (Bodenschutzklausel) ï sparsamer Umgang mit Grund und Boden, vor zu-
sätzlicher Inanspruchnahme von Flächen für eine bauliche Nutzung ist Maßnahmen der Innen-
entwicklung, wie Nachverdichtung und Wiedernutzbarkeit von Flächen, Vorrang einzuräumen. 
Besondere Begründungspflicht besteht für die Umwandlung von landwirtschaftlichen oder als 
Wald genutzten Flächen. Der Begründung sollen dabei Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäude-
leerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. 

 
Im Folgenden finden sich die aktualisierten Strukturdaten der VVG Bad Mergentheim. 
 

5.1 Allgemeine Strukturdaten 

Einwohnerzahl 

Jahr Bad 
Mergentheim 

Igersheim Assamstadt Gesamt 

2020 24.034 EW 5.523 EW 2.240 EW 31.797 EW 

2021 24.247 EW 5.524 EW 2.240 EW 31.861 EW 

2022 24.567 EW 5.550 EW 2.263 EW 31.899 EW 

2023 24.752 EW 5.607 EW 2.242 EW 31.941 EW 
(Quellen: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg,21.10.2024) 
 

Belegungsdichte (EW/WE) 

2023 Bad 
Mergentheim 

Igersheim Assamstadt gesamt 

Einwohner 24.752 EW 5.607 EW 2.242 EW 31.941 EW 

Wohngebäude 5.642 WE 1.492 WE 643 WE 7.759   WE 

Belegungsdichte 2,0 EW/WE 2,1 EW/WE 2,3 EW/WE 2,0 EW/WE 
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, , Stand 21.10.2024) 
 

 

 

Das Statistische Landesamt in Baden-Württemberg liefert eine Vorausrechnung bis ins Jahr 2040. Basie-
rend auf diversen Annahmen, wie z.B. einer leichten Steigerung der Geburtenrate oder der Zunahme der 
Lebenserwartung. Diese Prognose zu Grunde legend, wird für die VVG Bad Mergentheim mit einem leich-
ten Bevölkerungszuwachs gerechnet: 
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(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg), Stand 21.10.2024 

 

 

 

Natürliche Bevölkerungsentwicklung  

Die Abbildung zeigt die Geburten- und Sterbefälle im Plangebiet der letzten vier Jahre. Aus der Differenz 
kann die natürliche Bevölkerungsentwicklung abgelesen werden. In der Summe verzeichnen alle drei Ge-
meinden einen negativen Saldo in der natürlichen Bevölkerungsentwicklung.  
 

 
Natürliche Bevölkerungsentwicklung, Quelle: eigene Abbildung nach Statistischem Landesamt Baden-Württemberg, 

Stand: 21.10.2024 
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Wanderungssaldo, Quelle: eigene Abbildung nach Statistischem Landesamt Baden-Württemberg, 

Stand: 21.10.24 

 

Altersstruktur  

Für die Flächennutzungsplanung hat die Einschätzung der künftigen Bevölkerungszahlen einen hohen 
Stellenwert, da diese den Bedarf an neuen Baugebieten, die Auslastung öffentlicher Einrichtungen, wie 
Kindergärten und Schulen und andere Standortfaktoren grundlegend beeinflusst. 
 
Die folgenden Zahlen geben die Altersstruktur in der VVG Bad Mergentheim von 1970 bis 2020 unterteilt 
in 6 Altersklassen wieder. Deutlich wird hierbei, dass auch die VVG vom demographischen Wandel betrof-
fen ist. Der Anteil der Personengruppe 65 Jahre und älter ist seit den 1980er Jahren deutlich angestiegen. 
Dem gegenüber ist der Anteil der unter 15-Jährigen sowie der 15-25-Jährigen insgesamt gesunken auch 
wenn sich eine leichte Erholung andeutet. Die Gruppe der 40ï65-jährigen nimmt den größten Anteil der 
Bevölkerung ein. Auch dieser ist im Verglich immer weiter gestiegen.  
 

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

201820192020202120222023 201820192020202120222023 201820192020202120222023

Bad Mergentheim Igersheim Assamstadt

Wanderungssaldo

Zugezogene Fortgezogene Saldo



Begründung zur 8. Änderung des FNP der VVG Bad Mergentheim, Vorentwurf  

Seite 24 

 
Bevölkerung nach Altersgruppen, Quelle: eigene Abbildung nach Statistischem Landesamt Baden-Württemberg,  

Stand: 21.10.2024 

 

 

Wohnbau  

Die Grafik veranschaulicht, dass der Wohngebäudebestand in der VVG Bad Mergentheim in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Der Gesamtwohnungsbestand nahm ebenso wie die Gesamtzahl der 
Wohngebäude zu.  
 

 
Wohngebäude und Wohnungen nach Gebäudetypen, Quelle: eigene Abbildung  

nach Statistischem Landesamt Baden-Württemberg, Stand: 21.10.2024  
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5.2 Bedarfsberechnung 

Im Rahmen der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes ist lediglich für Igersheim eine Wohnbaufläche in 
den Änderungen aufgeführt. Daher wird die Bedarfsrechnung ausschließlich für diese Gemeinde durchge-
führt. 
 
Bedarf aus Belegungsdichterückgang und Bedarf aus der prognostizierten Bevölkerungsentwick-
lung (Zieljahr 2040) für Igersheim 
 
Ansatz: Wachstum von 0,3 % p.a. das Planungszeitraumes 
 
Ermittlung eines (fiktiven) Einwohnerzuwachses (EZ1) durch Belegungsdichterückgang auf der Basis der 
Einwohnerzahl zum Zeitpunkt der Planaufstellung (2024) 
 
 EZ1 = (5.607 EW * 0,3 * 17 Jahre) : 100  = 285,95 
 
 
Ermittlung der prognostizierten Einwohnerentwicklung (EZ2) im Planungszeitraum (auf Basis der Prognose 
des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg). 
 
In Mittelzentren soll gem. Plansatz 2.4.0 Absatz 5 (Z) des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 eine 
Mindest-Bruttowohndichte von 60 EW/ha angestrebt werden.  
 
Igersheim:  Prognostizierte Einwohnerzahl im Zieljahr der Planung = 5.743 
 
  Einwohnerzahl zum Zeitpunkt der Planaufstellung = 5.607 
 
  Prognostizierte Einwohnerentwicklung EZ2 = 5.743-5.607 = 136 
   
  Ermittelter Einwohnerzuwachs EZ = EZ1 + EZ2 = 286 + 136 = 422 
 
  Relativer zusätzlicher Flächenbedarf: 
  EZ / Jeweiliger Bruttomindestwohndichtewert (in EW/ha) = ha Bedarf Wohnbaufl. (relativ) 
 
  422 / 60 = 7,03 ha  
 
 

5.3 Wohnbauflächenbilanz zum Zeitpunkt der Planaufstellung (November 2024) 

Bei der Benennung der beplanten Siedlungsflächen sind die bereits vorhandenen Potentiale zu berück-
sichtigen und von dem errechneten Gesamtbedarf abzuziehen. Dies sind diejenigen Wohn- und Mischflä-
chen, die durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan überplant sind, aber noch nicht überwiegend bebaut 
sind sowie vorhandene Baulücken, Brachflächen, Leerstände und im FNP dargestellte Bauflächen, für die 
noch kein Bebauungsplan aufgestellt wurde. Die bereits verkauften und verbindlich reservierten Bauplätze 
werden nicht aufgeführt.  
 
Während kommunale Reserveflächen, also die bisher unbeplanten Bauflächen im Flächennutzungsplan 
sowie die bisher unbebauten bzw. nicht genutzten Bauflächen im Geltungsbereich eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans mit 100% anzurechnen sind, sind Reserveflächen in privater Hand sehr viel schwieriger 
zu aktivieren. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass eine Aktivierungsquote von 25% einen plausiblen 
Wert darstellt, daher werden die privaten Bauflächen mit 25% in die Berechnung eingestellt. 
 
Die folgenden aufgeführten Potentiale unterliegen aus o.g. Gründen einer gewissen Dynamik und spiegeln 
den Stand zum November 2024 wieder. 
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Darlegung der Flächenpotenziale in Igersheim  
 

Nicht beplante (rechtskräftige) Flächen im FNP       

Ortsteil: Gewann  Flächengröße in m²  

Igersheim Kirchberg III  20.800  
Harthausen Paulusäcker  6.900  
Harthausen Brunnenwiesen  34.000  

  Summe 61.700 6,7 ha 
 

Nicht bebaute/genutzte Flächen** in Bebauungsplänen     

Neuses 1 Bauplatz    

 Eigentum: 1 600  

     

Harthausen 10 Bauplätze    

 Eigentum: 5 3000  

 Privat (Aktivierungsquote 25%) 5 750  
     

Bernsfelden 1 Bauplatz    

 Privat (Aktivierungsquote 25%) 1 150  

     

Igersheim 3 Bauplätze    

 Eigentum: 1 600  

 Privat (Aktivierungsquote 25%) 2 300  

  Summe 5.400 0,54 ha 
**die Flächen werden mit einer Größe von 600m² je Bauplatz gemittelt 

 

Neuausweisungen        

     

Erweiterung Harthäuser Straße  28.000 2,8 ha 

     

     

 Summe 28.000 2,8 ha 
 
 

 
 
 
Absoluter zusätzlicher Wohnflächenbedarf 
 

Wohnbebauung  Saldo 

Relativer zusätzlicher Flächenbedarf  7,03 ha 

   

Absoluter zusätzlicher Flächenbedarf   

Nicht beplante Wohnbauflächen im wirksamen FNP  6,7 ha  

Unbebaute Wohnbauflächen in Bebauungsplänen  0,54 ha  

Neuausweisungen 2,8 ha 10,04 

Erhöhter Bedarf gegenüber Bedarfsrechnung  2,74 ha 
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5.4 Verfügbarkeit /Nutzbarkeit der Wohnbauflächenpotenziale 

Die Träger der Bauleitplanung können Bauflächen in einem Umfang ausweisen, der ihrem voraussichtli-
chen Bedarf entspricht (§ 5 Abs. 1 BauGB). ĂSie sollen dabei aber mit Grund und Boden sparsam umgehen, 
der Innenentwicklung durch Wiedernutzbarmachung von Flächen und Nachverdichtung den Vorrang vor 
zusätzlicher Inanspruchnahme von Flªchen geben und die Bodenversiegelung begrenzen (Ä 1a BauGB).ñ  
 
Die Bauflächenpotenziale sind vor allem im Hauptort nahezu ausgeschöpft. In Igersheim steht im Baugebiet 
`Kirchberg´ ein gemeindlicher Bauplatz zum Verkauf. Gerade im Hauptort ist jedoch eine sehr große Nach-
frage vorhanden. Im Baugebiet `Kirchblick´ in Harthausen sind es drei freie Bauplätze, wovon einer reser-
viert ist. Im Baugebiet `Talstraße´ in Harthausen steht eine innerörtliche Fläche mit ca. 2.200 m2 zur Verfü-
gung, für die Bebauungskonzepte mit Einfamilienwohnhäusern als auch Modulhäusern bestehen. Innerört-
liche Bauplätze stehen drei, davon einer mit einer Fläche von 1.700 m2 zur Verfügung. Ebenso ein Bauplatz 
im Baugebiet `Im Haukele´ in Neuses.   
 
Innenentwicklung in Igersheim  
Igersheim hat in den Jahren 2016/2017 die `ZukunftsStrategie Igersheim 2030+´ entwickelt und sich hier 
mit breiter Beteiligung der Bürger intensiv mit den kommunalen Schwerpunkten und Herausforderungen 
beschäftigt und Ziele und Maßnahme für die kommunale Entwicklung erarbeitet.  
Die bauliche Entwicklung, speziell die Innenentwicklung, stellt einen solchen Schwerpunkt dar. Die Ge-
meindeverwaltung erhebt regelmäßig die Daten zur Innenentwicklung, um einen Überblick über Leerstände 
und Bauflächenpotenziale zu bekommen und um die Wohnbedarfe für die kommenden Jahre zu eruieren. 
Im Jahr 2016 erfolgte eine Erhebung, die 2022/2023 aktualisiert wurden. In den Ortsteilen überwiegen 
leerstehende und untergenutzte Gebäude, die ehem. landwirtschaftlich genutzt wurden. Im Kernort ist die 
fortschreitende Überalterung sichtbar. Viele Gebäude mit Bewohnern von im Schnitt über 70 bzw. über 80 
Jahren stellen in den kommenden Jahren ein potenzielles Leerstandsrisiko dar. Diese betreffen vor allem 
die Einfamilienhausgebiete aus den 1950er/1960er und 1970er Jahren. Die Potenziale sind hier enorm. An 
die 100 Gebäude werden von Bewohnern von im Schnitt über 80 Jahren bewohnt. Weitere 170 Gebäude 
von Bewohnern von im Schnitt über 70 Jahren. Die Gemeinde hat aus diesem Grund das Thema `Wohnen 
im Alter´ in den Fokus gerückt und versucht hier mittels Befragungen und Veranstaltungen die Bedarfe zu 
eruieren, um so bedarfsgerechte Wohnangebote, wie bspw. betreutes Wohnen und barrierefreies Wohnen, 
zu schaffen.  Damit der Schritt vom Eigenheim in eine Wohnung für Senioren gelingen kann, sind barriere-
freie Wohnungen in guter Qualität erforderlich. An diesen mangelt es noch in Igersheim. In der geplanten 
Baugebietserweiterung "Harthäuser Straße" ist überwiegend barrierefreier verdichteter Wohnungsbau ge-
plant. 
 
 
Landessanierungsprogramm 
Im Kernort Igersheim werden innerörtliche Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung gefördert. Seit 
2011 läuft das Verfahren `Ortskern III´. Umgesetzt wurden in diesem Zeitraum die Neugestaltung des Möh-
lerplatzes als lebendiges Ortszentrum und beliebter Treffpunkt, der Umbau der Grundschule zu einem Ge-
sundheitszentrum, das die medizinische Nahversorgung sichert, die Einrichtung des Bürgerlädles mit Post-
agentur, Selbstvermarkterbereich und Treffpunkt im ehem. Schleckermarkt am Möhlerplatz sowie die Mo-
dernisierung der Erlenbachhalle. Auch zahlreiche private Bauvorhaben wurden in diesem Rahmen geför-
dert.  
 
ELR 
Die Gemeinde Igersheim war in den Jahren 2018 bis 2022 als ELR-Schwerpunktgemeinde anerkannt. 
Die Anerkennung erhalten Gemeinden, die sich besonders um die Themenbereiche `Demographischer 
Wandel´, `Flächensparende Siedlungsentwicklung´ sowie den `Schutz von Natur und Landschaft´ bemü-
hen. Schwerpunktgemeinden erhalten einen Fördervorrang gegenüber anderen ländlichen Gemeinden und 
einen um 10 % erhöhten Förderumsatz bei gemeinwohlorientierten Projekten innerhalb des ELR. Zuwen-
dungsempfangende sind neben der Kommune auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen. Mit der 
Anerkennung ELR-Schwerpunktgemeinde sollte die innerörtliche Entwicklung mit der Beseitigung von 
städtebaulichen Missständen und der Förderung privater Bauvorhaben weiter forciert und wichtige Impulse 
gesetzt werden, um die angestoßenen Aktivitäten erfolgreich fortzuführen.  
Insgesamt flossen in dieser Zeit 1.142.220 ú ELR-Mittel nach Igersheim. Damit wurden acht kommunale 
MaÇnahmen mit 780.300 ú sowie acht private Bauvorhaben mit 361.920 ú gefºrdert. Diese verteilen sich 
auf die Ortsteile Bernsfelden (2 Bauvorhaben), Harthausen (4 Bauvorhaben), Igersheim und Neuses (je-
weils ein Bauvorhaben). In Harthausen wurden ehemals landwirtschaftlich genutzte und seit Jahren 
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leerstehenden Hofstellen abgebrochen und es entstanden so neun innerörtliche Bauplätze, die teilweise 
bereits bebaut sind. Die weiteren privaten Bauprojekte waren der Um- und Ausbau von Gebäuden zur 
Schaffung neuer Wohneinheiten, die Modernisierung von Wohnhäusern sowie Neubauten in innerörtlichen 
Baulücken.   
Die Kommune hat zur Aufwertung der Ortskerne und des Wohnumfeldes die Dorfplätze in Bernsfelden, 
Harthausen und Neuses neugestaltet. Außerdem wurden die Dorfgemeinschaftshäuser in Bernsfelden und 
Harthausen saniert und den Ortsteilen Spielplätze und Treffpunkte aufgewertet.  
In den Folgejahren der ELR-Schwerpunktgemeinde wurden wiederum weniger Wohnprojekte im ELR be-
antragt.   
 
Eine erfolgreiche Innenentwicklung ist nur mit den privaten Eigentümern zu stemmen. Die Mobilisierung 
dieser ist mitunter schwierig, wie sich auch in Igersheim herausgestellt hat. Es bedarf sehr viel Überzeu-
gungsarbeit. Diese ist mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. Aufgrund der Hemmnisse in der Innenent-
wicklung bei sehr großer Nachfrage ist eine bedarfsgerechte Außenentwicklung notwendig, weshalb die 
Erweiterung zu befürworten ist.   
 
 

5.5 Prüfung des Gewerbeflächenbedarfs 

Ein pauschaler Flächenansatz (bezogen auf Raumkategorie/zentralörtliche Funktion, Wohnbaufläche oder 
Einwohnerzahl) ist wegen der Differenziertheit gewerblicher Bedarfsansprüche nicht geeignet. So muss die 
Rolle der Stadt Bad Mergentheim sowie Igersheim als wichtiger Industriestandort im Main-Tauber-Kreis mit 
einer verhältnismäßig hohen Beschäftigungsquote Berücksichtigung finden, was sich nicht zuletzt durch 
die Berücksichtigung im Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 als Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe 
und Dienstleistungseinrichtungen manifestiert.  
 
Beschäftigungsentwicklung der Gemeinden 

 

 
(Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 18.11.2024) 

 
 
 

5.6 Begründung des gewerblichen Flächenbedarfs 

Bad Mergentheim ï Im Ried II 

Das geplante Gewerbegebiet ĂIm Ried IIñ soll als sinnvoller Schulterschluss zwischen den bestehenden 
Gewerbegebieten ĂRiedñ und dem Industriegebiet ĂIm Abeltñ entwickelt werden. Zusªtzlich beschrªnken 
die Bahnlinie im Westen und die Kläranlage im Osten die derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Planflä-
che. Die Umsetzung eines Gewerbegebiets gestaltet sich aufgrund der immissionsschutzrechtlichen Ge-
gebenheiten (Kläranlage, Recycling-Hof und Kompostplatz im Bestand) als schwierig.  
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Aus städtebaulicher Sicht erscheint eine eingeschränkte gewerbliche Nutzung dieser Grundstücke denk-
bar. Aufgrund der Lage gegenüber der Kläranlage eignet sich die Fläche vor allem zu Lager- und Ausstel-
lungszwecken mit einer untergeordneten Büronutzung. Der Planbereich soll als eingeschränktes Gewer-
begebiet i.S. von § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen werden. 
 
Ein weiterer zu beachtender Aspekt ist die Machbarkeitsstudie zur Nutzung von Wasserstoff aus der Elekt-
rolyse, welche an diesem Standort realisiert werden könnte. Das Ministerium für Umwelt, Klima und Ener-
giewirtschaft Baden-Württemberg fördert die Untersuchung der Nutzung der Elektrolysekoppelprodukte 
auch am Kläranlagenstandort Bad Mergentheim. Ziel ist dabei nicht nur die Nutzung von grünem Wasser-
stoff, sondern auch der Nebenprodukte der Elektrolyse um die Abwasserreinigung am Kläranalagenstand-
ort zu fördern und zur Energieeinsparung beizutragen. Elektrolyseanlagen zur Aufspaltung von Wasser in 
Wasser- und Sauerstoff werden im Umfeld von Kläranlagen projektiert denn Kläranlagen benötigen für die 
Reinigung von Abwasser Prozesswäre- und Sauerstoff. 
 
Die Stadt Bad Mergentheim plant weiter mittel ï langfristig Gewerbeflªchen im Bereich der ĂHerrenwiesenñ 
auszulagern und diesen Stadtteil mehr zum Wohnstandort umzubauen. Um den AuÇenbereich f¿r ĂWohn-
bauflªchenñ nicht weiter zu belasten, sind diese Bestrebungen daher als sinnvolle Entwicklung zu erachten.  
 
Fazit: Für die Verbesserung der strukturellen Standortschwächen im gewerblichen Sektor der Her-
renwiesen (Lage, Verkehrsbelastung, Wohnumfeld) besteht für Bad Mergentheim durch das ge-
plante Gebiet ĂIm Ried IIñ die Chance, die Stabilisierung des lokalen Arbeitsplatzangebotes und des 
Gewerbestandortes zu verlagern. Alternativ bietet der Standort hervorragende Synergien zur Ent-
wicklung einer Elektrolyseanlage für Wasserstoff. Aufgrund der Vorbelastung des Plangebiets, 
stellt die Umwidmung der Fläche mit einer gewerblichen Nutzung eine sinnvolle Erweiterung dar. 
 
 
Igersheim-Harthausen ï Standorterweiterung Wittenstein 

Das geplante Gewerbegebiet ĂWegªcker/Rotwiesenñ dient der Standorterweiterung der Firma Wittenstein, 
dem größten Arbeitgeber in der Gemeinde Igersheim. Die Kapazitäten am Betriebsstandort, der sich in 
direktem Anschluss an das Plangebiet befindet, sind ausgeschöpft. Mit der geplanten Erweiterung wird der 
Gewerbestandort Igersheim gestärkt sowie bestehende Arbeitsplätze gesichert und neue Arbeitsplätze ge-
schaffen. Der Teilort Harthausen der Gemeinde Igersheim ist als Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und 
Dienstleistungen ausgewiesen. Dies ist dem ansässigen Unternehmen Wittenstein geschuldet.  
Die Neuausweisung der Gewerbeflächen als Erweiterungsfläche für ein bestehenden Unternehmen bietet 
somit für die Gemeinde Igersheim grundlegende Möglichkeiten zur Stabilisierung der bestehenden Wirt-
schaftsstruktur und wird deshalb von der Gemeinde als vorrangiges Ziel definiert.  

 
Fazit: Die Neuausweisung der gewerblichen Erweiterungsfläche ist maßgeblich bestimmend und 
von besonderer Bedeutung für die Gemeinde Igersheim. Sie begründet sich in einem konkreten 
Bedarf des ansässigen Unternehmens. Es können so bestehende Arbeitsplätze erhalten und wei-
tere Arbeitsplätze im ländlichen Raum geschaffen werden.   
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6 Festsetzungen 

Legende der nachfolgenden Grafiken: 
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6.1 Sonderbaufläche Wildpark (Änderungs-Nr. M 8.01) 

 
Abbildung 4: Auszug Änderung M 8.01 "Sonderbaufläche Wildpark", Quelle: FNP 

 
Der Wildpark hat sich seit seiner Gründung vor 50 Jahren zu einer touristischen Schwerpunkteinrichtung 
in der Region entwickelt und 2017 erstmals über 200.000 Besucher verzeichnet. Neben der Wild- und 
Nutztierpräsentation in ansprechenden Freianlagen werden auch kulinarische, kulturelle und naturpädago-
gische Veranstaltungen sowie Übernachtungsmöglichkeiten angeboten. Die Kapazitäten auf dem Be-
standsgelände sind nun weitgehend ausgeschöpft, die Nachfrage nach den Angeboten steigt stetig. Daher 
ist mittelfristig die Erweiterung der Besucherzentren, der naturpädagogisch und kulturellen Einrichtungen, 
der Tiergehege sowie der Besucherparkplätze und der Wohnmobilstellplätze vorgesehen.    
 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 48,7 ha und liegt am Katzenberg, etwa 2 km südöstlich des 
Kernstadtgebietes Bad Mergentheim an der B 290. Vollständig einbezogen sind die Flurstücke 4145, 
4137/1, 4133, 4144 sowie eine Teilfläche des Flurstücks 4137.  
 
Im FNP ist die Fläche als Waldfläche mit Hinweis auf den bestehenden Wildpark im Süden, als Fläche für 
Landwirtschaft im Norden (Weide + Ackerbau) sowie kleinflächig als Versorgungsfläche (Hochbehälter) im 
mittleren Bereich dargestellt. Das Regierungspräsidium Freiburg als höhere Forstbehörde hat am 
09.02.2022 eine Waldumwandlungserklärung gemäß § 10 Landeswaldgesetz erteilt.  
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Heilquellenschutzgebietes Bad Mergentheim und in Teilbereichen des 
Wasserschutzgebietes Neunkirchen. Das Plangebiet liegt laut Regionalplan außerdem im Regionalen 
Grünzug. Nördlich grenzt das großräumige Landschaftsschutzgebiet `Bad Mergentheim´ an.  
Eine Schallimmissionsprognose zum Verkehrslärm wurde durchgeführt.  
 
Die Betroffenheit geschützter Tier- und Pflanzenarten gem. § 44 BNatSchG wurde in einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens untersucht. Im Plangebiet sind 
keine flächenhaften und punktuellen Naturschutzbelange betroffen. Es wurden Brutreviere der Feldlerche 
nachgewiesen und ein potenzielles Vorkommen der Zauneidechse, wenngleich bei Geländeerhebungen 
im Jahr 2018 kein Artnachweis erbracht werden konnte. Für die Betroffenheit der Feldlerche und ggf. der 
Zauneidechse wurden CEF-Maßnahmen festgelegt.   
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6.2 Sonderbaufläche Klinik (Caritas-Krankenhaus) (Änderungs-Nr. M 8.02) 

 
Abbildung 5: Auszug Änderung M 8.02 ĂSonderbauflªche Klinikñ, Quelle: FNP 

 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans soll eine bedarfsgerechte Entwicklung des überörtlich bedeut-
samen Caritas-Krankenhauses ermöglicht und der Fortbestand der Gesundheitseinrichtung langfristig ge-
sichert werden. Geplant sind eine Fachschule für Krankenpflege und Physiotherapie mit etwa 200 Schul-
plätzen, ein Wohnheim mit 150 Wohneinheiten, ein Ärztehaus mit bis zu sechs Praxen, die das medizini-
sche Spektrum erweitern, ein medizinischer Erweiterungsbau für das Krankenhaus und ein Parkhaus mit 
600 Stellplätzen.   
 
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 2186, 2189, 2191, 2192, 2194 vollständig sowie die Flurstücke 
2147, 2174, 2178, 2180, 2182 und 2200 teilweise. Die Fläche beträgt ca. 4,42 ha und liegt südlich der 
Buchener Straße (L2248 Bad Mergentheim ï Schweigern) und grenzt westlich an das bestehende Caritas-
Klinikgelände an. Das Plangebiet umfasst im nördlichen Teilraum einen ehemals gewerblichen Standort 
(ehem. Palux-Gelände, Anlagen vollständig rückgebaut). Hier haben sich sukzessionsbedingt Ruderalflu-
ren, Initialgehölze und Gebüsche eingestellt. Zudem sind eine KfZ-Stellfläche des Klinikgeländes im Süden 
und landwirtschaftlich genutzte Standorte im Südwesten einbezogen. Im Flächennutzungsplan ist das Plan-
gebiet im nördlichen Bereich als Gewerbebaufläche und im südlichen Bereich als geplante Sonderbauflä-
che Caritas dargestellt. Die Hangstandorte im südwestlichen Grenzbereich sind als Flächen für die Land-
wirtschaft ausgewiesen.  
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Heilquellenschutzgebietes Bad Mergentheim sowie Großteils im festge-
setzten Wasserschutzgebiet `Taufstein´. Eine militärische Richtfunkstrecke verläuft durch das Plangebiet. 
Das ehem. gewerblich genutzte Flurstück 2186 ist im Bodenschutz- und Altlastenkataster Baden-Württem-
berg als Fläche mit dem Handlungsbedarf B nach Sanierung -  Gefahrenlage derzeit hinnehmbar mit dem 
Kriterium Ă¦berwachung des hinzunehmenden Schadensñ. Hieraus ergibt sich die Pflicht einer Eigen¿ber-
wachung für die beiden Brunnen am Taufstein. 
Die Betroffenheit geschützter Tier- und Pflanzenarten gem. § 44 BNatSchG wurde in einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens untersucht. Ausgleichsmaßnah-
men der naturschutzrechtlichen Eingriffsbilanz können im Plangebiet umgesetzt werden. CEF-Maßnahmen 
für Brutvogelarten des Offenlandes und Zauneidechse wurden festgesetzt, um artenschutzrechtlichen Kon-
flikten gem. § 44 BNatSchG vorzubeugen. Weiteren Umweltauswirkungen wird durch die festgesetzten 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen entgegengewirkt. Die Obstbaumwiesen im Südwesten (Flst. 
Nr. 2191, 2192, 2194) sind als Ausgleichsflächen festgesetzt. 
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6.3 Erweiterung Sonderbaufläche Kur (Projekt MediSpa)  (Änderungs-Nr. M 8.03) 

 
Abbildung 6: Auszug  nderung M 8.03 ĂErweiterung Sonderbauflªche Kurñ, Quelle: FNP  

 
Das Plangebiet umfasst das Flurstück 787 mit einer Gesamtfläche von ca. 1,39 ha und befindet sich im 
Nordosten der Stadt Bad Mergentheim, unmittelbar nördlich des Kurparks. Nördlich umfasst es Waldflä-
chen mit Fußwegen, südlich befinden sich eine alte Abfüllanlage und östlich das Heizwerk der Kurverwal-
tung. Im westlichen Bereich gibt es befestigte Parkplätze. Nach Süden zur Lothar-Daiker-Straße ist das 
Gebiet durch eine Hecke und eine Baumreihe abgegrenzt.  
Ausgangspunkt ist das gegenüberliegende Parkhotel, das modernisiert, aufgestockt, auf 400 Betten erwei-
tert und mit dem neuen Wellnesshotel verbunden werden soll. Anstelle der alten Abfüllanlage und dem 
Heizwerk soll ein neuer Gebäudekomplex als Wellnesshotel mit integrierter Medical Spa-Abteilung und 
Dachterrasse entstehen. Hier sollen Übernachtungsmöglichkeiten mit Chalets und hinter dem Gebäude 
kleinere Spa-Lodges im Wald entstehen. Hiermit kann der Bedarf an besonderen Unterkunftsformen sowie 
Wellness- und Gesundheitsangeboten gedeckt werden. Des Weiteren soll ein dreigeschossiges Parkdeck 
mit privaten und öffentlichen Stellplätzen in räumlicher Zuordnung zum Kurpark und zur Solymar-Therme 
entstehen. Hiermit soll der Parkplatzknappheit im Kurgebiet Abhilfe geleistet werden.  
 
Der Investor hat zwischenzeitlich das Projekt MediSpa aufgegeben. Es wird weiterhin an den Zielen fest-
gehalten, an dieser Stelle eine adäquate Nutzung für das SO Kur umzusetzen. Derzeit wird sondiert, ob 
ein ähnliches Projekt mit einem geeigneten Investor realisiert werden kann. 
 
Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Sonderbaufläche Kur sowie als Flächen für Land- und Forst-
wirtschaft - Wald dargestellt. Laut Regionalplan soll das Heilbad Bad Mergentheim als Gesundheitszentrum 
ein umfassendes Angebot an therapeutischen Möglichkeiten, medizinischer Beratung, gesundheitsorien-
tierter Erholung und Gesundheitsbildung bereithalten. Mit der Planung wird das bestehende Erholungs- 
und Kurangebot ergänzt.  
 
Das Plangebiet liegt vollständig im Heilquellenschutzgebiet Bad Mergentheim. Die Schutzgebietsverord-
nung ist zu beachten. Schutzgebiete nach BNatSchG oder geschützte Landschaftsbestandteile sind nicht 
betroffen. Es wurden häufige und sehr häufige Brutvogelarten erfasst. Aufgrund der Vorbelastung durch 
die hohe Nutzungsfrequenz wurden keine streng geschützten Arten festgestellt. Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG werden ebenfalls nicht erfüllt. Mit Festsetzungen, wie zeitlich begrenzte Baumfällungen, 
wird dem Artenschutz Rechnung getragen sowie die Umweltauswirkungen minimiert bzw. gemindert.  
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6.4 Gewerbefläche ĂGewerbegebiet Ried II" (Änderungs-Nr. M 8.04) 

 
Abbildung 7: Auszug Änderung M 8.04 "Gewerbegebiet Ried II", Quelle: FNP 
 

Das Plangebiet liegt am nordwestlichen Ortsrand der Kernstadt Bad Mergentheim. Im Zuge der Flurberei-
nigung Edelfingen wurden verschiedene Flurstückszuschnitte bereinigt und kleinstrukturierte Flächen zu 
größeren Flächen zusammengefasst. Der Stadt wurde das neue Flurstück 4743 mit einer Fläche von 
20.136 m2 zugeteilt. Das Flst. Nr. 4742 wurde von der Stadt erworben, so dass sich das gesamte Plangebiet 
im städt. Eigentum befindet.  Das Plangebiet besteht aus diesen neuen Flurstücken sowie den öffentlichen 
Straßen/Wege auf den Flurstücken 4741 und 1647.  Aufgrund der Nachfrage nach gewerblichen Flächen 
soll das bestehende Gewerbegebiet ĂRiedñ erweitert werden. Die ca. 2,45 ha Fläche bildet einen Lücken-
schluss zwischen dem Industriegebiet ĂAbeltñ (Gemarkung Edelfingen) im Norden gelegen und dem Ge-
werbegebiet ĂRiedñ (Gemarkung Mergentheim) im S¿den. Östlich des Plangebiets und der Wilhelm-Frank-
Straße befinden sich die Kläranlage sowie der Recyclinghof/Kompostplatz, für den der Landkreis eine Ver-
lagerung anstrebt. Im südöstlichen Bereich liegen Kleingartenanlagen. Weiter östlich fließt die Tauber. 
Nach Westen wird das Plangebiet von einem asphaltierten Weg begrenzt, an den sich die Bahngleise 
anschließen.  
Das Plangebiet selbst besteht aus einer ackerbaulich genutzten Fläche. Am östlichen Plangebietsrand 
steht eine Umspannstation. Im Flächennutzungsplan ist der Planbereich als landwirtschaftliche Fläche dar-
gestellt. Im verbindlichen FNP ist eine Teilfläche südlich der Wilhelm-Frank-Straße (südöstl. Plangebiet) 
als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Kleingärten dargestellt.  Im Regionalplan ist die Kernstadt Bad 
Mergentheim als Schwerpunkt für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungseinrichtungen sowie als Vorrang-
gebiet zur Konzentration einer verstärkten Gewerbeentwicklung festgelegt. Der IGD Drillberg ist räumlich 
abgegrenzt und wurde auch im Rahmen der 18. Änderung des Regionalplans nicht erweitert, weshalb die 
geplante Erweiterung auch aus regionalplanerischer Sicht vertreten werden kann. Das geplante Gewerbe-
gebiet ĂIm Ried IIñ soll zudem als sinnvoller Schulterschluss zwischen den bestehenden Gewerbegebieten 
ĂRiedñ und dem Industriegebiet ĂIm Abeltñ entwickelt werden. Aus städtebaulicher Sicht erscheint eine ein-
geschränkte gewerbliche Nutzung dieser Grundstücke denkbar. Aufgrund der Lage gegenüber der Kläran-
lage eignet sich die Fläche vor allem zu Lager- und Ausstellungszwecken mit einer untergeordneten Bü-
ronutzung. Der Planbereich soll als eingeschränktes Gewerbegebiet i.S. von § 8 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) ausgewiesen werden (weitere Erläuterungen hierzu sind unter Kapitel 5.5/5.6. aufgeführt. 
Im Plangebiet sind keine flächenhaften und punktuellen Naturschutzbelange betroffen. Die entlang der 
Bahngleise bestehenden Feldhecken sind als Biotope kartiert. Diese liegen überwiegend südlich der 
Gleise, an die das Landschaftsschutzgebiet ĂBad Mergentheimñ anschließt. Eine saP liegt bereits vor. Im 
Ergebnis konnte keine Betroffenheit aller zu untersuchenden Arten festgestellt werden. 
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6.5 Sonderbaufläche Solar Schneckenberg (Änderungs-Nr. M 8.05.1) 

Abbildung 8: Auszug Änderung M 8.05.1 "Sonderbaufläche Solar Schneckenberg", Quelle: FNP 

 
Insgesamt werden am Schneckenberg 13ha als Sondergebiet für Freiflächen-Photovoltaikanlagen festge-
setzt. Derzeit im Bebauungsplanverfahren befindet sich der südöstliche Teil der Gesamtfläche. Das 4,16 
ha große Plangebiet der Freiflächen-Photovoltaikanlage ĂSchneckenberg ï Teil 1ñ befindet sich ca. 900 m 
südlich der Ortslage des Stadtteiles Neunkirchen. Es umfasst die Flurstücke 1337 und 1338. Die Fläche 
befindet sich auf dem Schneckenberg einem Höhenrückenzug zwischen dem Wachbachtal und dem Lust-
bronner Tal. Beide namensgebenden Bäche markieren die Tiefenlinie.  
 
Das Plangebiet sowie die umgebenden Hochflächen sind von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Die 
Hanglagen der Bachtäler sind teilweise bewaldet oder als Grünland unterschiedlicher Ausprägung genutzt. 
Die Flurstücke werden von Feldwegen wechselnder Ausbaustufen begrenzt. Am Ostrand befindet sich ein 
asphaltierter Feldweg. Nördlich und südlich Wirtschaftsgrünwege. Das Relief des Plangebiets zeigt eine 
schwache kuppige Form und ist in Richtung beider Hanglagen exponiert.  
 
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Laut Regionalplan 
liegt es in einem großflächigen Grünzug sowie in einem Vorbehaltsgebiet für Erholung. Das Plangebiet 
befindet sich außerdem innerhalb des Wasserschutzgebiets ĂNeunkirchenñ. Laut Flurbilanz sind die Acker-
flächen als Vorrangfläche II mit überwiegend landbauwürden Flächen (mittleren Böden) bewertet.   
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete nach BNatSchG und LWaldG. Das Land-
schaftsschutzgebiet ĂBad Mergentheimñ befindet sich in gut 80 m Entfernung. Die Fläche ist von Suchräu-
men des Biotopverbunds trockener Standorte überlagert. Kernräume und Kernflächen sind nicht betroffen.  
Das intensiv landwirtschaftlich genutzte Gebiet bietet für Bodenbrüter einen geeigneten Lebensraum. Zum 
Ausgleich wurden CEF-Maßnahmen für Feldlerchen entwickelt. Eine Erfüllung der Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.   
Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen bestehen im Wesentlichen in der Veränderung des Land-
schaftsbildes, der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen bzw. Böden sowie des Verlustes von Le-
bensraum. Die unvermeidlichen Eingriffe werden durch die Festsetzungen zur Vermeidung und Minimie-
rung abgemildert bzw. durch die planinternen Ausgleichsmaßnahmen kompensiert.  
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6.6 Sonderbaufläche Solar Eschental (Änderungs-Nr. M 8.05.2) 

 
Abbildung 9: Auszug Änderung M 8.05.2 "Sonderbaufläche Solar Eschental", Quelle: FNP 

 
Das 6,65 ha große Plangebiet der Freiflächen-Photovoltaikanlage ĂEschentalñ befindet sich ca. 700 m süd-
lich der Ortslage des Stadtteiles Wachbach. Es umfasst das Flurstück 4238 mit Ausnahme des südöstli-
chen Bereiches, welcher sich im Landschaftsschutzgebiet ĂBad Mergentheimñ befindet, das laut Kriterien-
katalog der Stadt Bad Mergentheim ein Ausschlusskriterium darstellt.   
 
Die Fläche sowie die Umgebung des Plangebietes sind von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Sie be-
findet sich auf einem Höhenrücken zwischen dem Wachbachtal und dem Ursprungtal. Der Ursprung mün-
det in der Ortslage in den Wachbach. Die Hanglagen der Bachtäler sind teilweise bewaldet oder als Grün-
land unterschiedlicher Ausprägung genutzt. Das Flurstück wird von Feldwegen unterschiedlicher Ausbau-
stufen begrenzt. Der Weiler Schafhof liegt ca. 700 m in südwestlicher Richtung. Das Relief des Plangebiets 
zeigt eine schwache kuppige Form und ist insgesamt leicht nach Südosten exponiert. Der höchste Punkt 
der Fläche befindet sich auf 369 ü. NN. Der Bereich wird auch als Hüttenberg bezeichnet. 
 
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Das in unmittelbarer 
Nähe befindliche Landschaftsschutzgebiet ist laut Regionalplan als Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege festgesetzt. Laut Flurbilanz sind die Ackerflächen als Vorrangfläche II mit überwiegend 
landbauwürdigen Flächen (mittleren Böden) bewertet.   
 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Schutzgebiete nach BNatSchG und LWaldG. Angrenzend 
liegt das Landschaftsschutzgebiet ĂBad Mergentheimñ sowie Biotope in Form von Feldhecken mit Streu-
obstbestand. Die Fläche ist von Suchräumen des Biotopverbunds trockener und mittlerer Standorte über-
lagert. Kernräume des Biotopverbunds überlagern den nordöstlichen Bereich des Plangebiets. Kernflächen 
sind nicht betroffen. Das intensiv landwirtschaftlich genutzte Gebiet bietet für Bodenbrüter einen geeigneten 
Lebensraum. Zum Ausgleich wurden CEF-Maßnahmen für Feldlerchen entwickelt. Eine Erfüllung der Ver-
botstatbestände des § 44 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.  Die voraussichtlichen Umweltauswir-
kungen bestehen im Wesentlichen in der Veränderung des Landschaftsbildes sowie der Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen bzw. Böden sowie des Verlustes von Lebensraum. Die unvermeidlichen Ein-
griffe werden durch die Festsetzungen zur Vermeidung und Minimierung abgemildert bzw. durch die plan-
internen Ausgleichsmaßnahmen kompensiert.  
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6.7 Sonderbaufläche Solar Kreuz (Änderungs-Nr. M 8.05.3) 

 
Abbildung 10: Auszug Änderung M 8.05.3 "Sonderbaufläche Solar Kreuz", Quelle: FNP 

 
Für dieses Vorhaben wurde seitens des Gemeinderats am 21.12.2023 ein Grundsatzbeschluss gefällt. 
Geplant ist die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. 
 
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 242 und 245 der Gemarkung Rot mit insgesamt 12,8 ha. Es liegt 
ca. 600 m südlich des Ortsteiles Rot. Die Flächen stellen intensiv genutzte Ackerflächen dar. Auch die 
umliegenden Flächen werden landwirtschaftlich genutzt. Der Meisenbach als Gewässer II. Ordnung be-
grenzt das Flurstück 245 im Süden. Gewässerbegleitend stehen hier Obstbäume.  
 
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Laut Regionalplan 
liegt das Plangebiet in einem Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft.  
 
Schutzgebiete sind im Plangebiet nicht betroffen. Angrenzend an den Feldweg nördlich des Flurstücks 245 
befindet sich eine Flachlandmähwiese als kartiertes Biotop. Das Landschaftsschutzgebiet ĂJagsttal mit Ne-
bentälern und angrenzenden Gebieten zwischen Kreisgrenze Schwäbisch Hall und Gemeindegrenze 
Krautheim/Schöntalñ befindet sich in ca. 320 m s¿dwestlicher Entfernung. Flächen des 1.000 m Suchraums 
des Biotopverbunds mittlerer Standorte verlaufen in unmittelbarer Nähe des Plangebiets.    
Nºrdlich grenzt die Wasserschutzgebietszone III B des festgesetzten ĂGEM. WSG Bad Mergentheimñ an.  
 
Die Betroffenheit geschützter Tier- und Pflanzenarten gem. § 44 BNatSchG ist in einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung im Rahmen des notwendigen Bebauungsplanverfahrens, insbesondere auf of-
fenlandbrütende Vogelarten, zu untersuchen.  
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6.8 Sonderbaufläche Solar Weidenwiesen (Änderungs-Nr. M 8.05.4) 

 
Für dieses Vorhaben wurde seitens des Gemeinderats am 21.12.2023 ein Grundsatzbeschluss gefällt. 
Geplant ist die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage.   
 
Das Plangebiet umfasst eine Teilfläche des Flurstücks 158 der Gemarkung Rot mit einer Fläche von ca. 4 
ha. Es liegt ca. 200 m südlich des Ortsteiles Schönbühl. Die Fläche wird intensiv ackerbaulich genutzt. 
Auch die umliegenden Flächen sind landwirtschaftlich genutzte Flächen oder Waldflächen.  
 
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Regionalplanerisch 
kommt dem Gebiet keine Bedeutung zu.  
 
Schutzgebiete sind im Plangebiet nicht betroffen. Nach Süden liegen in einer Entfernung von ca. 80 m als 
Biotop kartierte Feldhecken. Von Südwesten über Süden bis nach Osten grenzt das Landschaftsschutzge-
biet ĂBad Mergentheimñ an das Plangebiet. Im Osten wird dieses ¿berlagert vom FFH-Gebiet ĂTaubergrund 
Weikersheim ï Niederstettenñ, das sich südöstlich des Plangebiets entlang des Aschbachs in ca. 120 m 
Entfernung fortsetzt. Ein kleiner Bereich des südöstlichen Plangebietsrand wird vom 1.000 m Suchraum 
des Biotopverbunds feuchter Standorte. Flächen des 500 m Suchraums schließen hier an.  
Nördlich grenzt in ca. 200 m Entfernung die Wasserschutzgebietszone III B des festgesetzten ĂGEM. WSG 
Bad Mergentheimñ an.  
 
Die Betroffenheit geschützter Tier- und Pflanzenarten gem. § 44 BNatSchG ist in einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung im Rahmen des notwendigen Bebauungsplanverfahrens, insbesondere auf of-
fenlandbrütende Vogelarten, zu untersuchen.  
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6.9 Sonderbaufläche Solar Furtwiesen (Änderungs-Nr. M 8.05.5) 

 
 
Abbildung 11: Auszug Änderung M 8.05.5 "Sonderbaufläche Solar Furtwiesen", Quelle: FNP 

 
Das 5,4 ha große Plangebiet der Freiflächen-Photovoltaikanlage ĂFurtwiesenñ befindet sich ca. 650 m süd-
lich der Ortslage des Bad Mergentheimer Stadtteiles Herbsthausen. Es umfasst die Flurstücke 206 und 
206/1. Die Fläche sowie das Umfeld des Plangebietes sind von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt.  
 
Der Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat erfolgte am 25.04.2024, der Bebauungsplan befindet 
sich derzeit im Vorentwurf (Gemeinderatssitzung 20.02.2025). 
 
Am Nordrand des Plangebiets befindet sich ein alter Streuobstbestand mit 9 Obstbäumen auf Grünland. 
Das Plangebiet ist von Flurwegen unterschiedlicher Ausbaustufe umgeben. In südlicher Entfernung von 
rund 170 m verläuft der Hainbach als Gewässer II. Ordnung.  Über ihn entwässert der Obere See in den 
Aschbach. Der Obere See liegt gut 100 m südlich des Plangebiets. 
 
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Laut Regionalplan 
liegt die Fläche in einem Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft. Landwirtschaftlichen Belangen soll hier ein 
besonderes Gewicht beigemessen werden und raumbedeutsame Nutzungen, wenn möglich, auf andere 
Standorte gelenkt werden. Falls dies nicht möglich ist, soll die Flächeninanspruchnahme möglichst mini-
miert und funktionsschonend gestaltet werden.   
 
Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete. Am südwestlichen Plangebietsrand grenzen Biotope in 
Form von Feldhecken und Feldgehölzen an. Flächen des Biotopverbunds sind nicht betroffen. Um den 
östlich gelegenen Aschbach liegen Flächen des Biotopsverbunds feuchter Standorte in ca. 300-400 m Ent-
fernung. Nördlich des Plangebiets grenzt das Wasserschutzgebiet ĂGEM. WSG Bad Mergentheimñ mit der 
Zone III B an.   
Das intensiv landwirtschaftlich genutzte Gebiet bietet für Bodenbrüter einen geeigneten Lebensraum. Zum 
Ausgleich wurden CEF-Maßnahmen für Feldlerchen entwickelt. Eine Erfüllung der Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG kann ausgeschlossen werden. Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen bestehen in der 
Veränderung des Landschaftsbildes, der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen bzw. Böden sowie 
des Verlustes von Lebensraum. Es werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen festgesetzt. Die 
Eingriffe werden durch die planinternen Ausgleichsmaßnahmen kompensiert.  
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6.10 Sonderbaufläche Solar Sailberg (Änderungs-Nr. M 8.05.6) 

 
Abbildung 12: Auszug Änderung M 8.05.6 "Sonderbaufläche Solar Sailberg", Quelle: FNP 

 
Insgesamt werden am Sailberg 23ha als Sondergebiet für Freiflächen-Photovoltaikanlagen festgesetzt. Der 
Bebauungsplan ĂSO Freiflªchenphotovoltaik ï Sailberg ï Teil Iñ umfasst die gesamte S¿dfläche und den 
östlichen Teil der Nordfläche. Das ca. 16 ha große Plangebiet zur Errichtung einer Freiflächen-Photovolta-
ikanlage befindet sich zwischen Apfelbach und Rüsselhausen auf einer ackerbaulich genutzten Hochfläche 
des Riedels zwischen dem Aschbachtal und dem Lochbachtal. Es umfasst die Flurstücken 343 und 347-
352.  
Die Aufstellungsbeschlüsse für Teil I + II durch den Gemeinderat erfolgten am 16.05.2024. Der Bebau-
ungsplan f¿r den Bebauungsplan ĂSO Freiflªchenphotovoltaik ï Sailberg ï Teil Iñ  befindet sich derzeit im 
Vorentwurf (Gemeinderatssitzung 20.02.2025). Konkrete Planungen für Teil II liegen noch nicht vor. 
 
Die Flächen sind, wie das Umfeld des Plangebietes, von landwirtschaftlicher Nutzung geprägt. Nördlich 
begrenzt eine große Waldfläche das Untersuchungsgebiet. Es existieren zahlreiche Flurwege in und um 
das Plangebiet. Am Westrand grenzt eine Feldhecke die Flächen von der umgebenden Nutzung ab. Der 
Ortsverbindungsweg zwischen Apfelbach und Rüsselhausen befindet sich am Nordrand. 
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Laut Regionalplan 
befindet es sich in einem Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft.  
 
Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Schutzgebiete. Westlich und südlich des Plangebiets sind 
als Biotop kartierte Feldhecken, die Teil eines Biotopkomplexes sind. Am Ostrand des Plangebietes befin-
den sich weitere Feldhecken. Unmittelbar nordöstlich des Plangebiets liegt das Landschaftsschutzgebiet 
ĂNiederstettenñ. 200 m östlich des Plangebiets befindet sich das Landschaftsschutzgebiet ĂBad 
Mergentheimñ. Das Plangebiet liegt teilweise in der Zone III und IIIA des Wasserschutzgebiets ĂWSG Bad 
Mergentheimñ. Ein Großteil der Fläche ist von Suchräumen des Biotopverbunds trockener Standorte über-
lagert. Das intensiv landwirtschaftlich genutzte Gebiet bietet für Bodenbrüter einen geeigneten Lebens-
raum. Zum Ausgleich wurden CEF-Maßnahmen für Feldlerchen entwickelt. Eine Erfüllung der Verbotstat-
bestände des § 44 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.  Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen 
bestehen in der Veränderung des Landschaftsbildes, der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen 
bzw. Böden sowie des Verlustes von Lebensraum. Es werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men festgesetzt. Die Eingriffe werden durch die planinternen Ausgleichsmaßnahmen kompensiert.  
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6.11 Aufforstungsfläche ĂMergentheimer Holzñ  (Änderungs-Nr. M 8.06) 

 
Abbildung 13: Auszug Änderung M 8.06 "Aufforstungsfläche Mergentheimer Holz", Quelle: FNP 
 

 
Für Planungsflächen, die Wald in Anspruch nehmen, ist ein forstrechtlicher Ausgleich erforderlich. Um sei-
tens der Stadtverwaltung flexibel reagieren zu können, sollen Ersatzaufforstungsflächen als Bevorratungs-
flächen geschaffen werden. Nach Abstimmung mit dem Kreisforstamt sowie dem Umweltschutzamt Tau-
berbischofsheim hat sich das Flurstück 3756 auf Gemarkung Wachbach als gut geeignet für eine potenzi-
elle Ersatzaufforstungsfläche herausgestellt.  
 
Der westliche Teil des Flurstücks ist im Flächennutzungsplan als Erweiterungsfläche für die Erd- und Bau-
schuttdeponie dargestellt, der östliche Teil als Fläche für die Landwirtschaft.   
Laut Regionalplan liegt die geplante Aufforstungsfläche in einem Regionalen Grünzug.   
 
Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis sieht auch unter Berücksichtigung des geänderten Deponierechts mit-
telfristig keine Erweiterungsbedarf für die Erd- und Bauschuttdeponie. Die Fläche kann demnach zumindest 
teilweise als Ersatzaufforstungsfläche genutzt werden.  
Das Flurstück 3756 auf Gemarkung Wachbach hat eine Gesamtgröße von 15,97 ha. Hiervon soll zunächst 
die westliche Teilfläche mit ca. 2,7 ha zur Waldbevorratung aufgeforstet werden. Die  Aufforstungsgeneh-
migung des LRA Main-Tauber-Kreis vom 06.10.2024 liegt vor. 
 
Bei der Fläche handelt es sich um ca. 0,5 ha Grünland und 2,2 ha Ackerland. Die geplante Aufforstungs-
fläche ist im Norden, Westen und Süden von Wald umgeben. Die Aufforstungsfläche soll mit der vorliegen-
den 8. Änderung als geplante Waldfläche dargestellt werden. Für die Erweiterung der Erd- und Bauschutt-
deponie verbleibt im FNP weiterhin eine Fläche von ca. 5,3 ha.   
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6.12 Aufhebung Konzentrationszone Windkraft aus 7. Änderung FNP  

 (Änderungs-Nr. M 8.07) 

 
Abbildung 14: Auszug Änderung M 8.07 "Aufhebung Konzentrationszone Windkraft aus 7. Änderung FNP, Quelle: FNP 

 
Im Rahmen der 7. Änderung des FNP (Teilfortschreibung Windenergie, wirksam seit 08.07.2006) wurde 
eine Konzentrationszone südlich von Lillstadt ausgewiesen. In dieser Fläche sind max. zwei nicht regional-
bedeutsame Windkraftanlagen mit einer Höhenbegrenzung von max. 50 m Nabenhöhe zugelassen.  
 
Der Gemeinsame Ausschuss hat bereits am 16.10.2012 die Aufhebung dieser Zone beschlossen und die-
sen Beschluss im Rahmen des erneuten Aufstellungsbeschlusses am 09.04.2024 wiederholt. 
Die dieser Fläche zugrunde liegenden Einschränkungen aufgrund der seinerzeit gültigen Regionalplanung 
sind nicht mehr zeitgemªÇ. Im Rahmen des Teilflªchennutzungsplans ĂKonzentrationszonen f¿r Windkraft-
anlagenñ wurden im Rahmen einer Standortanalyse Potenzialflächen ermittelt und eine Konzentrations-
zone für Windkraftanlagen auf den Gemarkungen Althausen und Dainbach im Flächennutzungsplan dar-
gestellt. 
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6.13 Sonderbaufläche Feuerwehr (Änderungs-Nr. M 8.08) 

 
Abbildung 15: Auszug Änderung M 8.08 "Sonderbaufläche Feuerwehr", Quelle: FNP 

 
Die Feuerwehr Stuppach ist in einem Wohnhaus im Ortskern untergebracht. Der Standort entspricht nicht 
den heutigen Anforderungen. Geplant ist daher die Feuerwehr auf eine Teilfläche des Flurstücks 369 am 
Ortseingang von Bad Mergentheim kommend zu verlagern. Das Plangebiet liegt zwischen der westlich 
gelegenen Tennisanlage und der östlich gelegenen B 19. Mit dem geplanten 2-geschossigen Neubau soll 
die Situation der Feuerwehr verbessert und anstehenden Einsatzmöglichkeiten optimiert werden.  
 
Das Grundst¿ck ist durch den rechtskrªftigen Bebauungsplan ĂTennisanlage Heinrotñ aus dem Jahr 1992 
überplant. Der Bebauungsplan soll für die Ansiedlung des Feuerwehrhauses auf einer Teilfläche von ca. 
0,2 ha geändert werden. Im Flächennutzungsplan ist der Bereich aktuell als Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung ĂSportplatzñ dargestellt. Die Teilflªche soll im FNP k¿nftig als Sonderbauflªche Feuerwehr dar-
gestellt werden.  
 
Der Teilbereich des Flurstücks 369, auf welchem das Feuerwehrgebäude errichtet werden soll, wird derzeit 
als Grünland genutzt, ebenso wie die sonstigen umgebenden Flächen. Geschützte Biotope und andere 
Schutzgebiete sind nicht zu verzeichnen. Unmittelbar westlich befindet sich ein Streuobstbestand, in den 
die Planung nicht eingreift, der aber als Brut- und Nahrungshabitat für Vögel und Fledermäuse dient. Der 
südlich verlaufende Entwässerungsgraben ist zeitweise wasserführend und somit nicht als Reptilienhabitat 
geeignet. Der Stuppach als Gewässer II. Ordnung verläuft ca. 100 m östlich des Plangebiets. Das Plange-
biet wird vom Suchraum des Biotopverbunds mittlerer Standorte überlagert. Kernflächen und Kernräume 
sind nicht betroffen. Das Plangebiet bietet als Grünland boden- oder bodennahbrütenden Arten einen Le-
bensraum. Durch die angrenzende B 19 ist die Fläche sehr störintensiv, weshalb ein Vorkommen dieser 
Arten eher als unwahrscheinlich eingestuft wird.   
 
Aus der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung resultiert ein Defizit in der Bilanzierung aufgrund des Ein-
griffs in die Schutzg¿ter ĂTiere, Pflanzen und biologische Vielfaltñ sowie ĂBodenñ. Ein vollstªndiger planin-
terner Ausgleich ist nicht möglich. Planexterne Ausgleichsmaßnahmen werden im weiteren Verfahrensver-
lauf festgelegt und festgesetzt. 
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6.14 Sonderbaufläche Solarpark Harthausen Bittenlehen (Änderungs-Nr. I 8.01) 

 
Abbildung 16: Auszug Änderung I 8.01 "Sonderbaufläche Solarpark Harthausen Bittenlehen", Quelle: FNP 

 
Auf einer ca. 5,4 ha großen Teilfläche des Flurstücks 543, Gemarkung Harthausen, ist die Errichtung einer 
Freiflächen-Photovoltaikanlage geplant. Das Plangebiet liegt westlich der Bundesstraße 19, nordöstlich der 
Ortslage Harthausen. Das leicht nach Nordwesten abfallende Plangebiet wird als Futterwiese bzw. Mäh-
weide genutzt. Im nördlichen und westlichen Umfeld ist das Plangebiet von Ackerflächen umgeben, im 
Osten schließt Wald an. Im Süden grenzt die B 19 an. Jenseits der B 19 befindet sich ein Gewerbegebiet. 
Im Nordwesten wird der angrenzende Flurweg vom als ĂWiesenbachñ benannten Oberlauf des Harthªuser 
Talbaches begleitet.  
 
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Dem Plangebiet 
sind in der Landes- und Regionalplanung keine raumordnerischen Ziele und Grundsätze zugeordnet. Das 
östlich angrenzende Waldgebiet ist laut Regionalplan als Vorranggebiet für Forstwirtschaft verzeichnet. 
Das jenseits der B 19 liegende Gewerbegebiet ist als Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe ausgewie-
sen.  
 
Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Schutzgebiete. Nördlich des Plangebiets sind entlang des 
Wiesenbaches/Harthäuser Talbaches zwei kartierte Biotope in Form von Hecken sowie östlich des Plan-
gebiets ein Waldbiotop verzeichnet. Jenseits der B 19 befindet sich im Südosten eine FFH-Mähwiese. Im 
Biotopverbund sowie im Generalwildwegeplan spielt das Plangebiet keine Rolle. Das Gebiet bietet auf-
grund der landwirtschaftlichen Nutzung boden- oder bodennahbrütenden Arten der offenen Feldflur einen 
potenziellen Lebensraum. Im Rahmen der Begehungen wurde die Feldlerche mit einem Revier festgestellt.  
Ca. 630 m nordöstlich befindet sich das Wasserschutzgebiet ĂHERZ+ZWINGERQUELLEN, Nassauñ.   
Das intensiv landwirtschaftlich genutzte Gebiet bietet für Bodenbrüter einen geeigneten Lebensraum. Zum 
Ausgleich wurden CEF-Maßnahmen für Feldlerchen entwickelt. Eine Erfüllung der Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.   
Da der Ausgleich nicht vollständig im Plangebiet erbracht werden kann, wird als planexterne Ausgleichs-
maßnahme eine Nasswiese mit randlichem Saum in der Nähe des Plangebiets auf Flurstück 1521/1 ent-
wickelt.  
Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen bestehen hauptsächlich in der Veränderung des Landschafts-
bildes, der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen bzw. Böden sowie des Verlustes von Lebens-
raum. Es werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen festgesetzt.   
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6.15 Sonderbaufläche Solarpark Neuses Nassauer Höhe (Änderungs-Nr. I 8.02) 

 
Abbildung 17: Auszug Änderung I 8.02 "Sonderbaufläche Solarpark Neuses Nassauer Höhe", Quelle: FNP 

 
Das Plangebiet zur Errichtung einer Agri-PV-Anlage mit Batteriecontainern liegt nordöstlich des Ortsgebie-
tes von Neuses. Es besteht aus zwei ca. 970 m voneinander entfernten ackerbaulich genutzten Teilgebie-
ten - den Flurstücken 168 und 216 sowie Teilflächen der Flurstücke 169 und 655, die als Verkehrsfläche 
dienen. Das gesamte Gebiet umfasst eine Fläche von 15,81 ha. Der nördliche Teil ist ca. 9,17 ha groß, der 
südliche ca. 6,64 ha. Beide Flächen werden von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben. An die 
südliche Teilfläche grenzt südöstlich Wald an. Durch beide Flächen verlaufen Stromleitungen.      
Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Beide Teilflächen 
befinden sich in einem Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft. Landwirtschaftlichen Belangen soll hier ein 
besonderes Gewicht beigemessen werden. Aufgrund der Nutzung als Agri-PV-Anlage ist auf 85% der Son-
dergebietsfläche eine ackerbauliche Nutzung möglich. Südöstlich der südlichen Teilfläche grenzt ein Regi-
onaler Gr¿nzug an. Beide Teilflªchen befinden sich in der Aufnahme in die Teilfortschreibung ĂSolarener-
gieñ des Regionalplans.  
 
In beiden Teilflächen befinden sich keine Schutzgebiete. Westlich der nördlichen Teilfläche liegen als Bio-
top kartierte Feldgehölze. Nördlich der nördlichen Teilfläche ist eine Kernfläche des Biotopverbunds tro-
ckener Standorte verzeichnet. Das Gebiet bietet aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung boden- oder 
bodennahbrütenden Arten der offenen Feldflur einen potenziellen Lebensraum. Im Rahmen der Begehun-
gen wurde die Feldlerche mit mehreren Revieren sowie am nordöstlichen Rand des nördlichen Teilgebiets 
Rebhühner festgestellt.  Beide Standorte liegen im Randbereich innerhalb der Zone III B des Wasser-
schutzgebiets ĂWSG Löffelsgrabenñ.   
Das intensiv landwirtschaftlich genutzte Gebiet bietet für Bodenbrüter einen geeigneten Lebensraum. Zum 
Ausgleich wurden CEF-Maßnahmen für Feldlerchen entwickelt. Eine Erfüllung der Verbotstatbestände des 
§ 44 BNatSchG kann ausgeschlossen werden. Zum Wald ist der notwendige Abstand eingehalten und der 
Bereich als extensive Magerwiese entwickelt.   
Auf der nördlichen Teilfläche resultiert ein Defizit in der Biotopplanung, auf der südlichen mit der Entwick-
lung der Magerwiese ein Überschuss, sodass insgesamt der Ausgleich vollständig im Plangebiet kompen-
siert werden kann.  
Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen bestehen hauptsächlich in der Veränderung des Landschafts-
bildes, der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen bzw. Böden sowie des Verlustes von Lebens-
raum. Es werden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen festgesetzt.   
 








































































